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Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land hat in der Zeit vom 27.10.2014 bis 27.01.2015 (mit 
Unterbrechungen) durch eine Prüferin und einen Prüfer gemäß § 105 Oö. Gemeindeordnung 
1990 in Verbindung mit § 1 Oö. Gemeindeprüfungsordnung 2008 eine Einschau in die 
Gebarung der Marktgemeinde Pucking vorgenommen. 
 
Zur Prüfung wurden die Jahre 2011 bis 2013 und der Voranschlag für das Jahr 2014 
herangezogen. 
 
Der Bericht analysiert die Gebarungsabwicklung der Gemeinde und beinhaltet Feststel-
lungen in Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, 
der öffentlichen und sozialen Einrichtungen und unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung 
des Haushaltsergebnisses. 
 
Die im Bericht kursiv gedruckten Passagen stellen die Empfehlungen der Bezirkshaupt-
mannschaft Linz-Land dar und sind als solche von den zuständigen Organen der Gemeinde 
umzusetzen. 
 
Alle monetären Vorschläge für eine nachhaltige Budgetkonsolidierung sind als „Hinweis zur 
Konsolidierung:“ in diesen Prüfungsbericht aufgenommen worden. Die Gemeinde kann 
aufbauend auf diesen Hinweisen die Konsolidierung ihres Haushaltes zielstrebig verfolgen. 
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Kurzfassung 
 
Wirtschaftliche Situation 
Im Beobachtungszeitraum konnte die Marktgemeinde ihren ordentlichen Haushalt stets 
ausgleichen.  
Von dieser soliden Situation ausgehend, haben sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Marktgemeinde in den letzten Jahren zunehmend verschärft 
und wurde der finanzielle Spielraum deutlich eingeengt.  
Die freie Manövriermasse aus dem ordentlichen Haushalt wird laut Mittelfristigem Finanzplan 
nicht ausreichen, um notwendige Investitionen in Kernbereichen wie beispielsweise 
Straßenbau und Kinderbetreuungseinrichtungen abzudecken. Durch Konkurse von 
relevanten Kommunalsteuerzahlern hat die Marktgemeinde bei den Steuereinnahmen 
schmerzhafte Einbußen zu verzeichnen und liegt hier eine der Hauptursachen für die 
zunehmende Verschärfung der finanziellen Situation. 
Durch die geringeren Überschüsse des ordentlichen Haushaltes wird die Finanzierung von 
notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur deutlich schwieriger. 
Die sinkende Finanzkraft wird auch durch den Umstand dokumentiert, dass für das 
Finanzjahr 2015 erstmalig eine Strukturhilfe des Landes OÖ in Höhe von rund 43.000 Euro 
erwartet wird.  
 
Mittelfristiger Finanzplan 
Nach der „Freien Budgetspitze“ in der mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2017 stehen bis 
2017 keine freien Mittel für Investitionen oder für Finanzierungszuschüsse zur Verfügung. 
Neue Vorhaben mit Eigenfinanzierungsanteilen könnten demnach überhaupt nicht in Angriff 
genommen werden. Ebenso ist die Ausfinanzierung bereits laufender Projekte mit 
Gemeindeanteilen nur möglich, wenn entweder Einnahmen höher ausfallen oder Ausgaben 
eingespart werden.  
Der mittelfristige Investitionsplan zeigt im Wesentlichen drei relevante Vorhaben, welche 
bereits begonnen wurden. Es handelt sich hier um den Bau eines Feuerwehrzeughauses für 
die Feuerwehren Hasenufer und Pucking, um die Sanierung der Volksschule und um das 
Straßenbauprogramm. Das Feuerwehrhaus und die Volksschule werden über die 
„Gemeinde-KG“ abgewickelt, sodass hier im Gemeindebudget ausgabenseitig nur die 
Transferzahlungen an die KG anfallen.  
 
Finanzausstattung 
Sowohl im Bezirk Linz-Land als auch im Land Oberösterreich liegt die Marktgemeinde mit 
ihrer Finanzkraft im Mittelfeld. Finanziell problematisch ist der Rückgang der Einnahmen aus 
den Gemeindeabgaben, diese negative Entwicklung ist auf einen Einbruch beim 
Kommunalsteueraufkommen zurückzuführen. Binnen kurzer Zeit fielen zwei maßgebliche 
Unternehmen durch Konkurse als Kommunalsteuerzahler weg und stehen die 
Betriebsgebäude derzeit noch leer. Eine Umkehr dieses negativen Trends ist derzeit nicht 
absehbar, ganz im Gegenteil strebt ein weiteres Unternehmen aus Pucking einen neuen 
Standort in einer anderen Gemeinde an, weil die Gemeinde keine geeigneten 
Betriebsflächen zur Verfügung stellen kann. 
Es steht zu befürchten, dass im Falle einer Fortsetzung des negativen Trends bei der 
Kommunalsteuer auch weiter steigende Einnahmen aus den Ertragsanteilen diesen Einbruch 
nicht mehr auffangen können. Darüber hinaus benötigt die Gemeinde dringend höhere 
Einnahmen, um den steigenden Anforderungen z.B. im Bereich der Kinderbetreuung gerecht 
werden und notwendige Investitionen durchführen zu können.  
Angesichts der aktuellen Situation wird die Gemeinde ihre Haushalts- und Investitionspolitik 
nach den gegebenen finanziellen Möglichkeiten ausrichten müssen. Sämtliche Ausgaben 
des ordentlichen Haushaltes sind nach Einsparpotential zu durchleuchten. Es bestehen zwar 
Absichten einer kommunalen Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, noch fehlen aber 
konkrete Projekte mit positiven finanziellen Auswirkungen für die Marktgemeinde Pucking. 
Bei der dringend notwendigen Schaffung von Betriebsbaugebieten wird nach überregionalen 
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Lösungen gesucht werden müssen. Hier ist ein enger Zusammenhang mit der Umfahrung 
Haid (B139 neu) gegeben, wo entsprechende Flächen geplant sind. Aufgrund der hohen 
Bedeutung für die finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinde muss mit Nachdruck an 
konkreten Ergebnissen gearbeitet werden. 
 
Ende 2013 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 530.663 Euro, dies sind alles Schulden, 
deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. 
Die Wasser- und Kanalbaudarlehen wurden vom Wasserverband Großraum Ansfelden 
aufgenommen und schlagen sich bei den Haftungen – mit einem Stand am Ende des 
Haushaltsjahres 2013 – in Höhe von rund 13.000.000 Euro nieder. 
 
Personal 
Der Anstieg der Personalkosten von 1.744.697 Euro laut Finanzjahr 2011 auf 1.932.672 
Euro im Jahr 2013 ist vor allem auf Kostensteigerungen im Bereich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen. Der Anteil der Personalkosten an den 
ordentlichen Einnahmen erhöhte sich von 25,5 % im Jahre 2011 auf 26,4 % im Jahre 2013. 
 
Ohne die Ausgaben für die Kinderbetreuung liegt der Personalkostenanteil bei rund 14 % der 
ordentlichen Einnahmen, dieser Wert ist als angemessen einzustufen. Dass der 
Personaleinsatz in der Verwaltung mit 8,5 Personaleinheiten zweckmäßig ist, zeigen auch 
die Daten im Oö. Benchmark-Kommunal. Die Marktgemeinde Pucking liegt geringfügig über 
der Benchmark. 
 
Die Personalausstattung der Gemeindeverwaltung entspricht somit unter Bedachtnahme auf 
die Einwohnerzahl und die in den Dienstpostenplanrichtlinien verordnete Maximalausstattung 
der Hauptverwaltung den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit. Weiters kann davon ausgegangen werden, dass mit der vorhandenen 
Personalausstattung jedenfalls auch in Zukunft eine ordnungsgemäße Abwicklung der 
Gemeindeagenden sichergestellt ist. Nachteilig ist aber die Entwicklung der Personalkosten 
bei den Kinderbetreuungseinrichtungen. Hoch sind auch die Personalausgaben bei den 
Bauhofmitarbeitern, welche auf das umfangreiche Aufgabengebiet zurückzuführen sind. 
 
 
Öffentliche Einrichtungen 
Wasserversorgung 
Der Wasserverband Großraum Ansfelden übernimmt in den Gemeinden Ansfelden, St. 
Marien und Pucking die Wasserversorgung und die Gebührenvorschreibung. Der 
finanzwirtschaftliche Überschuss aus der Wasserversorgung wird vom Wasserverband 
Großraum Ansfelden der Gemeinde in Form einer Kapitaltransferzahlung zur Verfügung 
gestellt.  
Nachdem in der Vergangenheit durchaus beträchtliche Abgänge zu verzeichnen waren, 
konnten im aktuellen Beobachtungszeitraum Überschüsse erzielt werden. Seitens der 
Verbandsgemeinden ist zu prüfen, ob die Leistungen des Wasserverbandes Großraum 
Ansfelden effizient und bedarfsgerecht erbracht werden.  
 
Abwasserbeseitigung 
Auch für den Bereich der Abwasserwirtschaft gilt die im Abschnitt Wasserversorgung 
beschriebene Konstellation mit dem Wasserverband Großraum Ansfelden. Die erzielten 
Überschüsse trugen wesentlich zum ausgeglichenen Gemeindehaushalt bei.  
Wie bereits im Abschnitt Wasserversorgung angeführt, sollte die Gemeinde das 
Leistungsangebot des Wasserverbandes überprüfen und auf eine möglichst effiziente 
Leistungserbringung hinwirken.  
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Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung ist grundsätzlich kostendeckend zu führen, verursachte in den Jahren 
2012 und 2013 aber Abgänge in Höhe von 43.100 Euro bzw. 26.000 Euro. Der Abgang seit 
dem Jahr 2012 wird hauptsächlich durch die flächendeckende Einführung der Biotonne 
verursacht. Sehr hoch sind die Deponiekosten und auch die Kosten für die Abholung der 
Biotonne und des Grünschnittes. Die für das Jahr 2015 geplante Inbetriebnahme einer 
Sammelstelle für Baum- und Strauchschnitt soll eine deutliche Reduzierung der Kosten 
bringen. Der Bereich Abfallbeseitigung ist jedenfalls kostendeckend zu führen. Kann durch 
ausgabenseitige Einsparungen dieses Ziel nicht erreicht werden, sind entsprechende 
Gebührenanpassungen per 01.01.2016 vorzunehmen. 
 
Kindergarten und Krabbelstube 
Der von der Gemeinde zu leistende Zuschuss je Kind ist als hoch einzustufen. Kindergarten 
und Krabbelstube sind in drei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Die Öffnungszeiten 
der Einrichtungen sind elternfreundlich, das Betreuungsangebot kann als sehr gut 
bezeichnet werden. Neben Finanzierungskosten und sonstigen Kosten für den laufenden 
Betrieb sind die Personalkosten der bestimmende Faktor beim Betrieb der Einrichtungen. 
Hier spielt der Altersdurchschnitt der in den Einrichtungen Beschäftigten eine wesentliche 
Rolle. Dieser liegt bei durchschnittlich rund 47 Jahren und verursacht damit höhere 
Personalkosten. Dazu kommt noch, dass in den letzten Jahren teilweise längere 
krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen waren. 
Zusammenfassend sind es somit die ungünstigen räumlichen Voraussetzungen wie der –
mittlerweile wieder aufgelassene - Gruppenraum im Gemeindeamt mit nur zehn bewilligten 
Plätzen, die langen Öffnungszeiten und die hohen Personalkosten, welche den hohen 
Zuschussbedarf verursachen.  
 
Die Gemeinde muss nach Dauerlösungen vor allem in räumlicher Hinsicht suchen, die 
generell einen flexiblen und damit kostengünstigen Personaleinsatz unterstützen. In einem 
Entwicklungskonzept für die zukünftige Deckung des Bedarfes sind insbesondere auch die 
Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden eingehend zu 
prüfen und die wirtschaftlich sinnvollste Lösung anzustreben.    
Um den Zuschussbedarf aus öffentlichen Mitteln beim Kindergartentransport zu reduzieren, 
sollte der Elternbeitrag angehoben werden.  
 
Schülerhort 
Die langen Öffnungszeiten schlagen sich im hohen Zuschussbedarf der Gemeinde je Kinder 
entsprechend nieder. Nach den aktuellen Daten für das Schuljahr 2014/15 hat sich die Zahl 
der angemeldeten Kinder überraschend stark reduziert.  
Der Gemeinde wird dringend empfohlen, die Volksschule hinsichtlich Ganztagesschulform 
auszurichten, damit könnte eine wesentliche finanzielle Entlastung erreicht werden. 
Zusätzliche Einnahmen würde eine Anpassung der Elterntarife bringen. 
 
Ausspeisung 
Die im Spektrum untergebrachte Einrichtung zeigte in den beobachteten Jahren einen 
ständigen Zuschussbedarf, welcher sich im Jahr 2013 auf rund 32.000 Euro belief. Im 
Voranschlag 2014 wird von einem deutlich niedrigeren Abgangsbetrag ausgegangen.  
Angesichts der hochwertigen Verpflegung sind die Portionspreise als günstig einzustufen 
und sind weitere Anpassungen in Richtung Kostendeckung vorzunehmen.  
 
Spektrum 
Puckinger Vereine, welche das Spektrum regelmäßig – nicht nur für Veranstaltungen – 
nützen, zahlen der Gemeinde ein in entsprechenden Verträgen vereinbartes Mietentgelt 
sowie eine Betriebskostenpauschale. Die Vereine bekamen allerdings ihre daraus 
erwachsenen Aufwendungen in Form von Miet- und Betriebskostensubventionen wieder 
zurück, sodass die Gemeinde die finanzielle Belastung dieser Aufwendungen selber 
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getragen hat. Aktuell wurden die Verträge mit den Puckinger Vereinen dahingehend 
geändert, als der jährliche Mietzins pauschal nur mehr zehn Euro beträgt und keine 
Betriebskosten verrechnet werden. Die gewählte Vorgehensweise wird den Abgang bei der 
Gemeindeeinrichtung Spektrum drastisch erhöhen. Im Hinblick auf eine transparente 
Darstellung dieser Einrichtung einschließlich von anfallenden Mietentgelten und 
Betriebskostenzahlungen sowie auch im Hinblick auf die Vorgaben betreffend die freiwilligen 
Leistungen (Grenze von 18 Euro je Einwohner) sollte die den Vereinen gewährte Subvention 
der Betriebskosten im Budget dargestellt werden.  
 
Volksschule 
Mit der Sanierung der Volksschule im Jahre 2012 wurde die Liegenschaft an die „Gemeinde-
KG“ übertragen und somit erhöhten sich die Mietzinse und Betriebskosten. Vor allem durch 
die zu verrechnende Verwaltungskostenpauschale sind die Betriebskosten stark gestiegen. 
Für die Vermietung des Turnsaales in der Volksschule an die örtlichen Vereine sind Mieten 
zumindest in der Höhe zu verlangen, dass die variablen Kosten (zB. Energie, Reinigung) 
abgedeckt werden können. 
 
 
Weitere wesentliche Feststellungen 
 
Bauhof  
Die Gebarung des Gemeindebauhofes wies in den beobachteten Jahren hohe Abgänge auf, 
weil die Personalkosten lediglich zu rund 58 % an andere Verwaltungszweige 
weiterverrechnet wurden. Im Sinne einer annähernden Ausgaben- bzw. Kostenwahrheit sind 
bei den Bauhofvergütungen neben den Gesamtlohnkosten der Bauhofmitarbeiter und den 
errechneten Aufwendungen für den Fuhrpark auch die anfallenden Bauhofregiekosten 
(Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, sonstiger Betriebsaufwand etc.) zu berücksichtigen.  
 
Förderungen/Subventionen 
Der aufsichtsbehördlich vorgegebene Rahmen für die freiwilligen Ausgaben ohne 
Sachzwang (jährlich 15 Euro je Einwohner bzw. im ggst. Fall in Summe 57.660 Euro) wurde 
2011 um 2.191 Euro (15,57 €/EW) und 2013 um 6.486 Euro (16,69 €/EW)  überschritten. 
2012 wurden 13,86 Euro pro Einwohner an freiwilligen Ausgaben ohne Sachzwang 
aufgewendet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt bei den freiwilligen Ausgaben die Grenze von 
18 Euro je Einwohner. 
 
Feuerwehr 
Die Nettokosten lagen im Prüfungszeitraum im Rahmen des Bezirksdurchschnittes. 
 
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Pucking & CO KG 
In die Kommanditgesellschaft „Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde 
Pucking & Co KG“ wurde die Liegenschaft der Volksschule eingebracht, um Steuervorteile 
im Zusammenhang mit kommunalen Investitionen lukrieren zu können. Weiters hat die 
„Gemeinde-KG“ auch das Grundstück für das neue Feuerwehrhaus erworben. Bei der 
Errichtung des Gebäudes war aber durch eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen im 
Jahre 2012 ein Vorsteuerabzug nicht mehr möglich. Trotzdem wurde das 
Feuerwehrzeughaus von der KG errichtet, obwohl damit ein nicht unbedeutender 
Verwaltungs- und Finanzaufwand verbunden ist.  
 
Liquiditätszuschüsse der Gemeinde an die Kommanditgesellschaft waren in den Jahren 
2011 bis 2013 nur sehr untergeordnet notwendig. Für Zahlungen betreffend Investitionen hat 
die Gemeinde der KG aus ihren Rücklagen entsprechende innere Darlehen gewährt.   
 
 



 10

 
Außerordentlicher Haushalt  
Der außerordentliche Haushalt des Rechnungsabschlusses 2013 verzeichnete bei 
außerordentlichen Einnahmen in Höhe von 1.860.061 Euro und außerordentlichen Ausgaben 
in Höhe von 2.594.615 Euro einen Soll-Abgang von 734.554 Euro. Bereits im Zuge der 
Rechnungsabschlüsse der Jahre 2011 und 2012 waren hohe Fehlbeträge von 562.861 bzw. 
760.854 Euro zu verzeichnen. Relevante Fehlbeträge sind vor allem durch einen 
Grundankauf für die geplante Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie durch 
höhere Ausgaben in Straßenbauvorhaben jeweils ohne gesicherte Finanzierung entstanden.  
Bezüglich der Bedeckung der hohen Fehlbeträge ist der Aufsichtsbehörde bis 31.12.2015 ein 
konkretes Konzept mit der Ausfinanzierung der einzelnen Vorhaben vorzulegen. Freie Mittel 
aus Haushaltsüberschüssen und allfällige Erlöse aus möglichen Grundstücksveräußerungen 
sind zur Bedeckung vorzusehen. Neue Straßenbauvorhaben müssen zurückgestellt werden, 
um die finanziellen Altlasten endlich abdecken zu können.  
Die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften sind in Zukunft strikt zu beachten. 
Gemäß § 80 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 dürfen Vorhaben nur begonnen und 
fortgeführt werden, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind.  
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Detailbericht 
Die Gemeinde 
Allgemeines: Infrastruktur: Straße 

  
Politischer Bezirk: Linz-Land Gemeindestraßen (km): 95,50 

  
Gemeindegröße (km²): 19,81 Güterwege (km): 19,60 

  
Seehöhe (Hauptort): 286 Landesstraßen (km): 6,07 

  
Anzahl Wirtschaftsbetriebe: 81     

  

   
Gemeinderats-Mandate: 
nach der GR-Wahl 2009: 

12 7 4 1 1 
  

VP SP FP G BZÖ 
  

   
Entwicklung der Einwohnerzahlen: Infrastruktur: Wasser/Kanal 

  
Volkszählung 2001:            3.474  Wasserleitungen (km):    41,80 

  
Registerzählung 2011:            3.742  Hochbehälter: 2 

  
EWZ lt. ZMR 31.10.2012:            3.800  Kanallänge (km):             35,20 

  
EWZ lt. ZMR 31.10.2013:            3.817  Druckleitungen (km):       0,14 

  
GR-Wahl 2003 inkl. NWS:            3.638  Pumpwerke: 2 

  
GR-Wahl 2009 inkl. NWS:            3.844      

  

   
Ergebnis in Euro: Infrastruktur: Kinderbetreuung 2014/2015 

  
Einnahmen lt. RA 2013: 7.319.792  Volksschule: 8 Klassen, 144 Schüler 

  
Ergebnis o.H. 2013: 0  Hauptschule: keine 

  
Voranschlag 2014: 0  Kindergarten: 6 Gruppen, 118 Kinder 

  

  
Krabbelstube: 2 Gruppen, 13 Kinder 

  
Strukturhilfe 2014: 0  Schülerhort: 3 Gruppen, 54 Kinder 

  
Finanzkraft 2013 je EW:1              1.035 

  
Rang (Bezirk):  12 Sonstige Infrastruktur: 

  
Rang (OÖ):  186 Feuerwehren: 2 * 

 
Schuldenstand je EW:               138  

       * Neubau Feuerwehrzentrale und Zusammenlegung der Feuerwehren Pucking und Hasenufer 
  
  1 Land OÖ, Gebarung der oö Gemeinden 2013 

   



 12

Wirtschaftliche Situation 
 
Haushaltsentwicklung 
 

 
 
Im Beobachtungszeitraum konnte die Marktgemeinde ihren ordentlichen Haushalt stets 
ausgleichen. Die Leistungsfähigkeit des Haushaltes lässt sich unter anderem anhand der 
Anteilsbeträge des ordentlichen Haushaltes für außerordentliche Investitionen ableiten, 
welche sich wie folgt darstellen:  
 
Jahr 2011 2012 2013 2014 
Zuführungsbetrag in Euro 191.973 203.882 243.259 100.000 

 
Der Finanzierungsbeitrag des ordentlichen Haushaltes leidet unter der abnehmenden 
Leistungsfähigkeit. Auf Dauer werden mit den ersichtlichen Beträgen die notwendigen 
Investitionen in die kommunale Infrastruktur nicht abgedeckt werden können.  
 
Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltungen im ordentlichen Haushalt waren wie 
folgt zu verzeichnen: 
 
Jahr 2011 2012 2013 2014 
Investitionen in Euro 74.293 76.542 103.557 55.114 
% ordentliche Ausgaben 1,09 % 1,08 % 1,41 % 0,80 % 
Instandhaltungen in Euro 98.266 102.431 102.754 50.214 
% ordentliche Ausgaben 1,44 % 1,44 % 1,40 % 0,73 % 

 
Im Beobachtungszeitraum agierte die Marktgemeinde bei diesen Ausgaben eher 
zurückhaltend. Ein Ausreißer nach oben ist nur bei den Investitionen im Haushaltsjahr 2013 
ersichtlich. Dieser ist aber zu relativieren, weil Ausgaben für die Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplanes durch ein Planungsbüro in Höhe von rund 28.000 Euro irrtümlich 
als Investition verbucht wurden. Im Finanzjahr 2014 wurden diesen Ausgaben wieder der 
korrekten Post 728 zugeordnet.  
 

2011 2012 2013 VA 2014
Ord. Einnahmen 6.836.942 7.106.439 7.319.792 6.907.500
Ord. Ausgaben 6.836.942 7.106.439 7.319.792 6.907.500
Ergebnis 0 0 0 0
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Interessentenbeiträge und Beiträge nach dem Oö. Raumordnungsgesetz 1994: 
 
In den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 wurden Interessentenbeiträge für Straße, Wasser und 
Kanal in Höhe von 742.907 Euro eingenommen.  
Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung erfolgen über den Wasserverband 
Großraum Ansfelden und werden die Interessentenbeiträge aus diesen Bereichen ebenso 
wie die Benützungsgebühren vom Verband vorgeschrieben und eingehoben. In den 
Rechenwerken der Gemeinde werden die Einnahmen und deren Weiterleitung an den 
Wasserverband lediglich buchhalterisch dargestellt.   
Verkehrsflächenbeiträge in Höhe von 27.868 Euro wurden dem außerordentlichen Haushalt 
für entsprechende investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt.  
 
Die Aufschließungsbeiträge nach dem Oö. Raumordnungsgesetz 1994 aus den Bereichen 
Wasser und Kanal werden nach ihrer Einnahme einer entsprechenden Rücklage zugeführt 
und nach Anforderung durch den Wasserverband diesem zur Verfügung gestellt. Die 
Darstellung in der Buchhaltung ist transparent und nachvollziehbar. Aufschließungsbeiträge 
betreffend Gemeindestraßen werden dem außerordentlichen Haushalt zur Verfügung 
gestellt. Die Erhaltungsbeiträge nach dem Oö. Raumordnungsgesetz 1994 unterliegen 
keiner Zweckwidmung und werden zur Stärkung im ordentlichen Haushalt belassen. 
Insgesamt konnten hier von 2011 bis 2013 immerhin 96.104 Euro lukriert werden.  
 
Stichprobenartig wurde die Vorschreibung der Erhaltungsbeiträge anhand der unbebauten 
Parzellen überprüft, es zeigten sich keine Auffälligkeiten. Der hohe Betrag der Einnahmen 
aus den Erhaltungsbeiträgen belegt die hohe Anzahl an unbebauten Baugrundstücken, es 
handelt sich um ca. 240 Parzellen, welche überwiegend bereits vor vielen Jahren als 
Bauland gewidmet wurden. Nach Auskunft der Bauabteilung sind diese am freien Markt nicht 
verfügbar, es gibt auch keine Bebauungsverpflichtung. Die Grundeigentümer nutzen diese 
Flächen somit als Anlage- und Spekulationsobjekte, die Nachteile aus 
raumordnungsrechtlicher sowie finanzieller Sicht hat die Gemeinde zu tragen. Mittlerweile 
sollen aber Umwidmungswerber mit einem neuen Raumordnungsvertrag verpflichtet werden, 
nicht nur die notwendige Infrastruktur (Straße, Wasser und Kanal) inklusive der 
Projektkosten auf eigene Kosten herzustellen, es soll mit dem Vertrag auch eine 
Bebauungsverpflichtung fixiert werden. Damit soll ein weiteres Horten von Baugrundstücken 
hintangehalten werden.  
 
Baulandwidmungen dürfen ausnahmslos nur mehr nach Abschluss eines entsprechenden 
Raumordnungsvertrages mit Bebauungsverpflichtung vorgenommen werden.  
 
Zu der Vorschreibung der Verkehrsflächenbeiträge ist noch zu bemerken, dass bei der 
Erteilung der Baubewilligung betreffend Flächen, für die bereits einmal ein 
Verkehrsflächenbeitrag geleistet wurde, eine neuerliche Vorschreibung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen ist. Nur ein nach den bisherigen Bestimmungen 
geleisteter Betrag in voller Höhe bewirkt, dass der Verkehrsflächenbeitrag ein für alle Mal 
„erledigt“ ist. Wurde hingegen in der Vergangenheit ein ermäßigter Verkehrsflächenbeitrag 
entrichtet, so ist der Beitrag im Falle einer neuerlichen Beitragspflicht (etwa bei der 
Baubewilligung für einen Zubau) neuerlich zu berechnen und vorzuschreiben. Der bereits 
geleistete ermäßigte Beitrag ist im Sinne des § 20 der Oö. Bauordnung 1994 entsprechend 
anzurechnen.  
 
Verkehrsflächenbeiträge sind im Sinne der obigen Ausführungen ausnahmslos 
vorzuschreiben und einzuheben.    
 
Finanzzuweisungen und  Zuschüsse 
 
In den Jahren 2011 und 2012 erhielt die Gemeinde Finanzzuweisungen gem. § 21 
Finanzausgleichsgesetz 2008 in Höhe von 22.601 bzw. 31.469 Euro, ab 2013 entfiel diese 
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Zahlung. Aufgrund der Einbußen bei der Kommunalsteuer und der damit verbundenen 
sinkenden Finanzkraft wird für das Finanzjahr 2015 eine Strukturhilfe des Landes OÖ in 
Höhe von rund 43.000 Euro erwartet.  
 
 
Künftige Entwicklung – mittelfristiger Finanzplan 2014 – 2017 
 
In der mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2017 ist die Freie Budgetspitze wie folgt 
ausgewiesen: 
 

 2014 2015 2016 2017 
Euro -24.800 -45.500 -4.900 59.100 

 
Nach diesen Daten stehen bis 2017 keine freien Mittel für Investitionen oder auch 
Finanzierungszuschüsse zur Verfügung. Neue Vorhaben mit Eigenfinanzierungsanteilen 
könnten demnach überhaupt nicht in Angriff genommen werden. Ebenso ist die 
Ausfinanzierung bereits laufender Projekte mit Gemeindeanteilen nur möglich, wenn 
entweder Einnahmen höher ausfallen oder Ausgaben eingespart werden.  
 
Der mittelfristige Investitionsplan zeigt im Wesentlichen drei relevante Vorhaben, welche 
bereits begonnen wurden. Es handelt sich hier um den Bau eines Feuerwehrzeughauses für 
die Feuerwehren Hasenufer und Pucking, um die Sanierung der Volksschule und um das 
Straßenbauprogramm. Das Feuerwehrhaus und die Volksschule werden über die 
„Gemeinde-KG“ abgewickelt, sodass hier ausgabenseitig im Gemeindebudget nur die 
Transferzahlungen an die KG dargestellt sind. Die Bedeckung der Kosten erfolgt in der 
Investitionsplanung nach den jeweiligen Finanzierungsplänen. Eine Bedeckung durch 
Darlehen ist nur für das Vorhaben „Güterweg Zeitlham“ im Ausmaß von 31.500 Euro 
vorgesehen. Das Vorhaben „Löschfahrzeug FF Hasenufer“ ist nicht mehr relevant, da hier 
bereits im Haushaltsjahr 2013 die Ausfinanzierung erfolgte.  
 
Von einer Darlehensfinanzierung betreffend das Vorhaben „Güterweg Zeitlham“ hat die 
Gemeinde bereits  abgesehen und das Vorhaben im Rechnungsjahr 2014 aus dem 
ordentlichen Haushalt bedeckt.  
 
Das Maastricht-Ergebnis zeigt in der mittelfristigen Finanzplanung folgende Werte: 
 

 2014 2015 2016 2017 
Euro -198.700 10.500 -29.800 135.300  

 
Wie bereits erwähnt, wurden in die mittelfristige Investitionsplanung nur Vorhaben 
aufgenommen, deren Ausfinanzierung den jeweiligen Finanzierungsplänen entspricht. 
Kostenüberschreitungen oder neue Vorhaben mit Bedeckung über Fremdmittel würden 
unmittelbar auf das Maastricht-Ergebnis durchschlagen und sind daher zu vermeiden. Auf 
die Vorgaben infolge des Österreichischen Stabilitätspaktes ist zu verweisen.    
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Finanzausstattung 
 

 
 
Im Haushaltsjahr 2013 wurde mit einer Finanzkraft von 1.035 Euro je Einwohner (Homepage 
des Landes OÖ, Gemeindefinanzen) im oberösterreichweiten Vergleich der 186. Rang 
eingenommen. Unter den 22 Gemeinden des Bezirkes Linz-Land liegt die Gemeinde auf 
dem zwölften Rang. Die Finanzkraft kann somit als durchschnittlich bezeichnet werden.  
 
Die Grafik zeigt von 2011 bis 2013 ein Absinken der Einnahmen aus den Gemeindeabgaben 
um 65.082 Euro bzw. 5,77 %. Diese negative Entwicklung ist auf einen Einbruch bei den 
Kommunalsteuereinnahmen zurückzuführen. Binnen kurzer Zeit fielen zwei maßgebliche 
Unternehmen durch Konkurse als Kommunalsteuerzahler weg und stehen die 
Betriebsgebäude derzeit noch leer. Eine Umkehr dieses negativen Trends ist derzeit  nicht 
absehbar, ganz im Gegenteil strebt ein weiteres Unternehmen aus Pucking einen neuen 
Standort in einer anderen Gemeinde an, weil in Pucking keine geeigneten Betriebsflächen 
angeboten werden. 
Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Kommunalsteuer seit 2008 für die 
Gemeinde sehr positiv entwickelte und dann ab 2013 empfindlich zurückgeht. Es wird sogar 
befürchtet, dass diese Abgabe im Finanzjahr 2014 unter das Niveau von 2008 zurückfällt:  
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kommunalsteuer in Euro 615.513 649.904 663.157 819.338 805.343 723.924 609.000  
 
Im Zeitraum von 2011 bis 2013 sank der Anteil der Gemeindeabgaben an der Steuerkraft 
von 30,4 % auf 27,5 %, im Jahr 2014 soll der Anteil knapp unter 25 % liegen. Bei den 
übrigen maßgeblichen Gemeindesteuern sticht lediglich die Grundsteuer B mit einem 
Zuwachs von rund 10 % heraus.  
 
Bei den Ertragsanteilen erhöhten sich die Einnahmen von 2011 auf 2013 um 238.443 Euro  
bzw. 9,3 %. Die Prognosen für das Haushaltsjahr 2014 ermöglichten die Fortschreibung 
dieser Entwicklung und bezifferten die weitere Steigerung gegenüber dem Rechnungsjahr 
2013 mit 93.553 Euro. 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Gemeindeabgaben 1.127.780 1.122.987 1.062.698 947.600
Ertragsanteile 2.565.504 2.677.030 2.803.947 2.897.500
Strukturhilfe/§ 21 FAG 22.601 31.469 0 0

-300.000

200.000

700.000

1.200.000

1.700.000

2.200.000

2.700.000

3.200.000

EU
R

O
Steuerkraft



 16

Es ist zu befürchten, dass im Falle einer Fortsetzung des negativen Trends bei der 
Kommunalsteuer auch weiter steigende Einnahmen aus den Ertragsanteilen diesen Einbruch 
nicht mehr auffangen können. Darüber hinaus benötigt die Gemeinde dringend höhere 
Einnahmen, um den wachsenden Anforderungen z.B. im Bereich der Kinderbetreuung 
gerecht werden und notwendige Investitionen durchführen zu können.  
 
Angesichts des sich abzeichnenden weiteren Rückganges der Kommunalsteuereinnahmen 
wird die Gemeinde ihre Haushalts- und Investitionspolitik nach den gegebenen finanziellen 
Möglichkeiten ausrichten müssen. Es bestehen zwar Absichten einer kommunalen 
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, noch fehlen aber konkrete Projekte mit positiven 
finanziellen Auswirkungen für die Marktgemeinde Pucking. Insbesonders bei der dringend 
notwendigen Schaffung von Betriebsbaugebieten wird nach überregionalen Lösungen 
gesucht werden müssen. Hier ist ein enger Zusammenhang mit der Umfahrung Haid (B139 
neu) gegeben, wo entsprechende Flächen geplant sind. Aufgrund der hohen Bedeutung für 
die finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinde muss mit Nachdruck an konkreten Ergebnissen 
gearbeitet werden.  
   
 
Steuer- und Abgabenrückstände 
 
Die Steuer- und Abgabenrückstände wiesen zum Ende der Haushaltsjahre 2011 bis 2013  
einen Stand aus, der zwischen 32.022 und 46.339 Euro lag. Dieser Rückstand ist in allen 
Jahren überwiegend bei der Kommunalsteuer ausgewiesen, andere Rückstände wie bei der 
Grundsteuer sind grundsätzlich unauffällig. Lediglich im Haushaltsjahr 2013 war auch bei der 
Grundsteuer B ein höherer Rückstandbetrag von 9.171 Euro ersichtlich.   
 
Bei der Durchsicht der Fälligkeitsliste vom 30.09.2014 zeigt sich ein Rückstand von gesamt 
32.382 Euro, der überwiegend (15.975 Euro) auf eine offene Kommunalsteuerforderung 
zurückzuführen ist.  
 
Aus der Fälligkeitsliste ist weiters ersichtlich, dass die Gemeinde den säumigen Zahlern 
Mahngebühren und auch Säumniszuschläge gem. § 217a BAO vorschreibt. Im 
Haushaltsjahr 2013 wurden aus diesem Titel Einnahmen in Höhe von rund 2.000 Euro 
erzielt.  
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Fremdfinanzierung 
 

 
 
 
Darlehen 
Die Nettobelastung aus Darlehensverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgungen abzgl. 
Zuschüssen) beträgt laut Rechnungsabschluss im Jahr 2013 59.465 Euro. Am Ende des 
Haushaltsjahres 2013 ist der Gesamtschuldenstand im Gemeindehaushalt mit 530.663 Euro 
ausgewiesen. Ausgehend vom Gesamtschuldenstand und unter Zugrundelegung einer 
Einwohnerzahl von 3.844 (Stichtag Gemeinderatswahl 2009) liegt die Pro-Kopfverschuldung 
am Ende des Jahres 2013 bei rund 138 Euro. Dies sind alles Schulden, deren 
Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. 
 
Die im Schuldennachweis des Rechnungsabschlusses 2013 ausgewiesenen Zinssätze bei 
den Darlehen bewegen sich zwischen 0,5 % und 1,4 %. Die drei Darlehen mit den höchsten 
Zinsensätzen laufen in den Haushaltsjahren 2015, 2020 bzw. 2023 aus.  
 
Im Prüfungszeitraum wurden vier Darlehen aufgenommen. Das Darlehen für den 
Straßenbau in Höhe von 293.000 Euro wurde einer genaueren Betrachtung unterzogen und 
dabei festgestellt, dass seitens der Gemeinde wie im Finanzierungsplan der Direktion 
Inneres und Kommunales vom 12.07.2013, IKD-2013-232744/4-Dx ausgeführt, von drei 
Geldinstituten Angebote eingeholt wurden und die Darlehensaufnahme beim bestbietenden 
Geldinstitut (6-Monats-Euribor – Aufschlag 1,079 %) erfolgte. Die Konditionen sind als 
marktkonform einzustufen. 
 
Angesichts der Haushaltssituation und der immer engeren finanziellen Spielräume sind 
Darlehensneuaufnahmen zukünftig zu vermeiden. 
 
 
 
 
  

2012 2013 VA 2014 MFP
2015

MFP
2016

MFP
2017

Kassenkredit 57 1.034 5.000 - - -
Leasing - - - - - -
Darlehen Gemeinde KG - - - - - -
Darlehen o.H. 45.784 59.465 77.000 76.900 76.900 76.900
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Kassenkredit 
Der Höchstrahmen des Kassenkredites, welcher vom Gemeinderat beschlossen wird, ist 
gesetzlich mit 1/6 bzw. ab 2013 mit 1/4 der ordentlichen Gesamteinnahmen limitiert. 
Die nachstehende Tabelle zeigt die maximale Höhe, den Stand am Ende der jeweiligen 
Haushaltsjahre sowie die angefallenen Zinsen für den Kassenkredit. 
 
Beträge in Euro 2011 2012 2013  2014 VA 
Max. Höhe des Kassenkredites 1.020.850 1.066.417 1.732.725 1.726.875 
GR-Beschluss Maximum  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.600.000 
Stand Ende des Haushaltsjahres  0  0 0 --- 
Kassenkreditzinsen  5,25 57,02 1.034 5.000 

 
Vor der Vergabe des Kassenkredites mit einem Rahmen von 1.600.000 Euro für das 
Haushaltsjahr 2014 wurden Angebote von fünf Kreditinstituten eingeholt, von vier Instituten 
wurden Angebote gelegt. Der Bestbieter mit einem Aufschlag von 0,69 Basispunkten auf den 
3-Monats-Euribor erhielt den Zuschlag.  
Die Konditionen sind als marktkonform einzustufen.  
 
 
Leasing 
Die Gemeinde ist keine Leasingfinanzierung eingegangen. 
 
 
Haftungen 
Der Stand an Haftungen, die die Gemeinde übernommen hat, betrug Ende 2013 rd. 
13.085.000 Euro und ist auf 35 Darlehen aufgeteilt. Dabei handelt es sich um Wasser- und 
Kanalbaudarlehen, die der Wasserverband Großraum Ansfelden aufgenommen hat. Die 
Verzinsungen entsprechen den marktüblichen Konditionen auf Basis des Euribor. Aus dem 
Nachweis für die Haftungen im Rechnungsabschluss 2013 ist ersichtlich, dass ein Darlehen 
mit einer jährlichen Annuitätenbelastung in Höhe von 8.800 Euro im Jahr 2015 und eines in 
Höhe von 2.700 Euro im Jahr 2019 ausläuft. Gleichzeitig ist aber auch mit einem weiteren 
Zugang von Haftungen zu rechnen. 
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Personal 
 

 
 
Die Personalkosten einschließlich Pensionsaufwendungen stiegen von 1.744.697 Euro im 
Jahr 2011 auf 1.932.672 Euro im Jahr 2013. Gemessen an den Einnahmen des ordentlichen 
Haushaltes erhöhten sich die Ausgaben für das Personal von 25,52 % auf 26,40 %. 
Während die Personalausgaben um rund 11 % anstiegen, sind die ordentlichen 
Gesamteinnahmen nur um rund 7 % angewachsen. 
 
Die höheren Personalausgaben sind überwiegend auf Steigerungen bei der Kinderbetreuung 
zurückzuführen. Laut Rechnungsabschluss 2011 waren hier 838.838 Euro aufzuwenden, im 
Voranschlag 2014 sind diesbezüglich 944.300 Euro vorgesehen. Der Mehraufwand beläuft 
sich auf 105.462 Euro oder 13 %.  
 
Ohne Berücksichtigung der Personalausgaben für die Kinderbetreuung errechnet sich bei 
den Personalkosten in Bezug auf die Einnahmen im ordentlichen Haushalt des Finanzjahres 
2013 ein Wert von rund 14 %. Davon lässt sich ableiten, dass der Personaleinsatz in der 
Verwaltung angemessen ist.  
 

2011 2012 2013 VA 2014
Personalausgaben 1.744.697 1.849.792 1.932.672 1.857.100
% der ord. Einnahmen 25,52 26,03 26,40 26,89
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Aufteilung der Personalkosten 2013 der einzelnen Bereiche
Anzahl 

Bedienstete PE Euro
Verwaltung (inkl. Pensionen) 9 8,500 595.024 30,79
Volksschule (Schulwart u. Reinigung) 3 2,070 59.557 3,08
Kindergarten- und Hortdienst 26 20,513 879.852 45,53
Kindergartenkindertransport 2 0,680 18.055 0,93
handwerklicher Dienst - gesamt 10
   Bauhof 4,050 195.426 10,11
   Verwaltung  (Hausmeister u. Reinigung) 0,800 21.722 1,12
   Spektrum (Hausmeister u. Reinigung) 0,930 31.495 1,63
   Reinigung (KiGa, Hort) 2,076 47.228 2,44
   Friedhof u. Einsegnungshalle (Facharbeiter) 0,270 10.199 0,53
Ausspeisung 2 1,560 74.114 3,84
Gesamt 52 41,449 1.932.672 100,00

Anteil % an 
Personal-     

kosten

 
 
Allgemeine Verwaltung 
Für die Verwaltung der Marktgemeinde mit 3.980 Einwohnern (Stand: ZMR 31.10.2014) sind 
im nicht genehmigten Dienstpostenplan 8,5 Personaleinheiten vorgesehen. Die Anzahl und 
Wertigkeit der ausgewiesenen Dienstposten orientiert sich an der Oö. Gemeinde-
Dienstpostenplanverordnung 2002. Nach den Daten im Oö. Benchmark-Kommunal liegt der 
Personalaufwand für die Verwaltung nur gering über der Benchmark. Grundsätzlich ist daher 
von einem effizienten Personaleinsatz auszugehen.  
Nach der Versetzung des Amtsleiters in den Ruhestand mit 01.05.2013 erfolgte in der 
Verwaltung des Gemeindeamtes eine Personalrochade. Der Leiter des Bauamtes wurde als 
Nachfolger für den Amtsleiter bestellt, die Mitarbeiterin des Bauamtes wurde mit der Leitung 
beauftragt und ein neuer Mitarbeiter aufgenommen. 
 
Die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Pucking am 10.12.2013 beschlossene Änderung 
des Dienstpostenplanes ist zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Direktion Inneres 
und Kommunales ehestens vorzulegen. 
 
Organisation 
Die Ordnung des inneren Dienstes hat der Gemeinderat in einer Dienstbetriebsordnung zu 
regeln. Der Bürgermeister hat für die Organisation des Gemeindeamtes Vorschriften zu 
erlassen. Dienstbetriebsordnung und Organisationsvorschriften (Geschäftsverteilungsplan) 
haben eine bürgerfreundliche, effektive und sparsame Verwaltung zu ermöglichen. 
 
Eine entsprechende Dienstbetriebsordnung und Organisationsvorschrift sind zu erstellen und 
vorzulegen. 
 
Der im Zuge der Gebarungsprüfung vorgelegte Geschäftsverteilungsplan der Marktgemeinde 
Pucking entspricht den aktuellen Gegebenheiten. 
 
Mit der vorhandenen Personalausstattung kann der gegenwärtige Arbeitsanfall abgedeckt 
werden. Aufgrund der effektiven Arbeitsverteilung und dezentralen Aufgabenwahrnehmung 
der Agenden des Siedlungswasserbaus durch den Wasserverband sollte mittelfristig auch 
weiterhin mit dem aktuellen Verwaltungspersonal das Auslangen gefunden werden. 
Im Sinne des Erlasses IKD(Gem)-200213/3-2011 vom 29.11.2011 ist das beim Land OÖ 
schon lange etablierte Steuerungsinstrument des Mitarbeiter/innengesprächs verpflichtend 
auch auf Gemeindeverbandsebene zum Nutzen der Bediensteten, der Führungskräfte sowie 
der Gemeinden und Gemeindeverbände selbst umzusetzen und damit auch zur 
Qualitätssicherung und –steigerung der oö. Gemeinde(verbands)verwaltung beizutragen. 
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Dokumentationen über bereits durchgeführte Mitarbeiter/innengespräche konnten anlässlich 
der Prüfung nicht vorgelegt werden. 
 
Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jährlich 
Mitarbeitergespräche durchzuführen und entsprechende Zielvereinbarungen zu treffen. 
 
Arbeitsplatzbeschreibungen 
Arbeitsplatzbeschreibungen liegen für die einzelnen Bediensteten vor. Eine 
Vertretungsregelung ist im Geschäftsverteilungsplan festgelegt. Für die 
Arbeitsplatzbeschreibung ist zu beachten, dass nicht die den Dienstposten innehabende 
Person beschrieben wird, sondern der Arbeitsplatz. Im Punkt „Anforderungen/Ausbildung“ 
sind grundsätzlich die Anforderungen an den Arbeitsplatzinhaber festzulegen, die für den 
jeweiligen Arbeitsplatz unbedingt erforderlich sind. Die Arbeitsplatzbeschreibung bietet eine 
hilfreiche Grundlage für die künftige Dienstpostenausschreibung. Die einzelnen 
Arbeitsplatzbeschreibungen haben eine prozentuelle Gliederung aufzuweisen. 
 
Die Arbeitsplatzbeschreibungen sind zu überarbeiten und zu aktualisieren.  
 
Dienst- und besoldungsrechtliche Maßnahmen – Bezugsverrechnung 
Die Kontrolle der Bezugsverrechnung erfolgte stichprobenartig. Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass die Personalakte ordnungsgemäß geführt werden. 
 
Kassenfehlgeldentschädigung 
Diese Entschädigung stellt eine Vergütung für Bedienstete dar, welche im erheblichen 
Ausmaß mit der Annahme oder Auszahlung von Bargeld betraut sind. Diese Entschädigung 
entsprechend der Höhe des Bargeldumsatzes wird an eine Bedienstete mit 20,80 Euro 
monatlich ausbezahlt. 
 
Dienstvergütung für EDV-KoordinatorInnen 
Dem EDV-Koordinator bei der Gemeinde Pucking wurden bei der 
Gemeindevorstandssitzung im März 2006 eine Dienstvergütung ab 30 Arbeitsplätzen und ein 
Zuschlag von 25 % für ausgezeichnete Leistungen gewährt. 
Aus den vorliegenden Aufzeichnungen geht jedoch hervor, dass sich elf der 31 zu 
betreuenden EDV-Arbeitsplätzen im Bereich der Volksschule befinden. Gemäß dem Erlass 
der Abteilung Gemeinden, AZ: Gem-200052/53-2006-Dau vom 31.10.2006 kann für die 
Bemessung der Dienstvergütung nur ein Bildschirmarbeitsplatz in der Volksschule als 
Schnittstelle zur Gemeinde berücksichtigt werden. 
Zur Berücksichtigung der Leistungsqualität ist bei ausgezeichneter oder 
unterdurchschnittlicher Leistung ein Zu- bzw. Abschlag vorgesehen. Dieser Zu- oder 
Abschlag erfolgt jeweils befristet für ein Jahr. 
 
Die Dienstvergütung ist entsprechend zur Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze – welche für 
die Bemessung der Dienstvergütung zu berücksichtigen sind - zu korrigieren. Der Zuschlag 
für eine ausgezeichnete Leistung in Höhe von 25 % bedarf einer jährlich einzuholenden 
Leistungsfeststellung.  
 
Dienstzeit - Überstunden 
In der Gemeindeverwaltung gibt es keine flexible Dienstzeit. Sämtliche Mehrstunden wären 
somit in Form von Zeitausgleich oder Überstunden abzurechnen.  
 
Laut Auskunft der Gemeinde wird mit der fixen Dienststundeneinteilung das Auslangen 
gefunden, es fallen keine Überstunden an. Es wird jedoch empfohlen einen 
Dienstzeitrahmen festzulegen. Dies hätte den Vorteil, dass eine notwendige Arbeitsleistung  
je nach Anfall innerhalb eines erweiterten Dienstzeitrahmens geleistet werden kann. Der 
Aufwand für Überstunden könnte dadurch reduziert werden, indem Plusstunden (ohne 
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Überstunden-Zuschlag) innerhalb dieses Rahmens durch Minusstunden wieder 
ausgeglichen werden können. 
 
Bauhof 
Im Bauhof der Marktgemeinde sind drei Facharbeiter beschäftigt.  Ein weiterer Facharbeiter 
ist überwiegend als Hausmeister für das Spektrum und das Gemeindeamt eingesetzt, führt 
aber auch Tätigkeiten für den Bauhof wie etwa die Betreuung des Friedhofes durch. 
Gemäß zuletzt genehmigtem Dienstpostenplan sind drei GD 23 und ein p 3 Dienstposten 
bewilligt, die Entlohnung erfolgt jedoch bei drei Mitarbeitern in GD 19 und ein Bediensteter 
wird in VB.II/p3 entlohnt. 
 
Der Dienstpostenplan ist entsprechend abzuändern und die Genehmigung des 
Dienstpostenplanes seitens der Aufsichtsbehörde einzuholen. 
 
Die Mitarbeiter beziehen für die Abwicklung des Winterdienstes eine 
Bereitschaftsentschädigung. Mehrleistungen werden 1:1,5 als Überstunden ausbezahlt, bei 
Anfall in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen im Verhältnis 1:2.  
 
Da die Aufgaben im Siedlungswasserbau vollständig vom Wasserverband Großraum 
Ansfelden übernommen werden, ist die Personalausstattung des Bauhofes im Vergleich mit 
Gemeinden ähnlicher Größenordnung als relativ hoch zu beurteilen. Angesichts des 
trotzdem noch relevanten Überstundenanfalls ist hier mit einer umfassenden Aufgabenkritik 
zu prüfen, welche Serviceleistungen unbedingt durch eigenes Personal erbracht werden 
müssen. Als Ziel dieser umfassenden Aufgabenkritik ist mittelfristig eine mögliche 
Nichtnachbesetzung eines Dienstpostens und eine entsprechende Einsparung bei den 
Personalkosten festzulegen. Die hohen Überstundenleistungen im Bauhof könnten durch ein 
flexibles Arbeitszeitmodell reduziert werden. Eventuell könnte eine Bauhofkooperation mit 
Nachbargemeinden einen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Diese Möglichkeit sollte geprüft 
werden. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: 
Mit der Nichtnachbesetzung eines Dienstpostens im Bauhof bei gleichzeitigem Wegfall von 
entsprechenden Aufgaben könnte der ordentliche Haushalt um Personalkosten in Höhe von 
ca. 40.000 Euro entlastet werden. 
 
Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 
Von den gesamten Personalkosten des Bauhofes in Höhe von 195.426 Euro wurde im 
Haushaltsjahr 2013 lediglich ein Betrag von 114.172 Euro – das sind rund 58 % - im 
Vergütungswege an andere Verwaltungszweige verrechnet. Die Leistungen der 
Gemeindeverwaltung für diverse Gemeindeeinrichtungen und –betriebe wurden auch mit 
Vergütungsbuchungen dargestellt.  
 
Bei einer Weiterverrechnung von nur 58 % der Personalkosten des Bauhofes an andere 
Verwaltungszweige wäre die Arbeitsauslastung der Bauhofmitarbeiter zu hinterfragen. Die 
vollständige Aufzeichnung der Arbeitsleistungen ist einzufordern und anschließend eine 
Evaluierung vorzunehmen. Die Bauhofleistungen sind nahezu vollständig zu verrechnen. 
 
Urlaub 
Bei der stichprobenartigen Durchsicht der Urlaubsblätter konnten keine Beanstandungen 
festgestellt werden. Seitens der Marktgemeinde Pucking wird darauf geachtet, dass keine 
übergebührlichen Urlaubsreste aus Vorjahren anfallen. Der höchste Stand an Urlaubsresten 
wurde bei den Bauhofmitarbeitern festgestellt. 
  



 23

Öffentliche Einrichtungen 
 
Wasserversorgung 
 

 
 
Der Wasserverband Großraum Ansfelden übernimmt in den Gemeinden Ansfelden, St. 
Marien und Pucking die Wasserversorgung. Auch die Vorschreibung der 
Benützungsgebühren sowie der Interessentenbeiträge erfolgt über den Wasserverband, der 
für jede Gemeinde einen getrennten kameralen Rechnungskreis führt. Im Gemeindehaushalt 
werden die Einnahmen aus den Gebühren und der Transfer dieser Einnahmen an den 
Wasserverband lediglich buchhalterisch dargestellt. Der finanzwirtschaftliche Überschuss 
aus der Wasserversorgung wird vom Wasserverband Großraum Ansfelden der Gemeinde in 
Form einer Kapitaltransferzahlung zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis im Voranschlag 
2014 beruht auf der grundsätzlich defensiven Veranschlagung durch den Wasserverband.  
 
Die Wassergebührenordnung der Marktgemeinde Pucking zeigt für 2014 eine 
Wasseranschlussgebühr in Höhe von mindestens 2.934 Euro exkl. USt, welche über der 
Mindestgebühr des Landes liegt. Auch liegt die Wasserbenützungsgebühr mit 1,61 Euro 
exkl. USt je Kubikmeter Wasser über der vom Land OÖ vorgegebenen Mindestgebühr. 
Zusätzlich wird noch eine von der Größe des Hausanschlusses abhängige Grundgebühr 
verrechnet.    
 
Das Wasser zur Versorgung des Gemeindegebietes muss vom Wasserverband zum Teil von 
einem anderen Wasserversorgungsunternehmen angekauft werden, im Gemeindegebiet von 
Pucking wird auch ein eigener Brunnen genutzt.  
 
Auf das finanzwirtschaftliche Ergebnis des Wasserverbandes und damit auf den der 
Gemeinde zur Verfügung stehenden Überschuss kann die Gemeinde nur indirekt über die in 
die entsprechenden Gremien entsandten Gemeindevertreter Einfluss nehmen. Die 
Leistungen des Wasserverbandes für die Gemeinde sollten überprüft und gegebenenfalls 
Effizienzpotenziale ausgeschöpft werden.  
 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 310.488 331.496 396.020 343.100
Ausgaben 289.381 307.559 323.280 343.100
Überschuss 21.107 23.937 72.740 0
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Abwasserbeseitigung 
 

 
 
Auch für den Bereich der Abwasserwirtschaft gilt die im Abschnitt Wasserversorgung 
beschriebene Konstellation mit dem Wasserverband Großraum Ansfelden. Die in den Jahren 
2011 bis 2013 erzielten Überschüsse von gesamt 1.713.307 Euro trugen wesentlich zum 
ausgeglichenen Gemeindehaushalt bei. Im Voranschlag 2014 soll dieser dem 
Gemeindebudget zur Verfügung stehende Betrag mit 296.900 Euro deutlich geringer 
ausfallen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 lief der Vertrag gemäß § 18 Abs. 1 
Wasserbautenförderungsgesetz aus, welcher für die Gemeinde hohe jährliche Zuschüsse 
brachte. Zum anderen wird der zu erwartende Überschuss vom Wasserverband im 
Voranschlag generell sehr vorsichtig veranschlagt.  
 
Der Bericht zum Rechnungsabschluss 2013 des Wasserverbandes Großraum Ansfelden 
wurde seitens der Gemeinde zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und zeigt jedenfalls 
Punkte, die hinterfragenswürdig scheinen. Der Personalstand erhöhte sich von 22 auf 24 
Mitarbeiter, eine Begründung ist aus dem Bericht nicht ersichtlich. Die Rechts- und 
Beratungskosten sind erheblich. Die hohen Fixkosten durch Gebäude, Fuhrpark, etc. 
belasten das wirtschaftliche Ergebnis. Wie bereits im Abschnitt Wasserversorgung angeführt, 
sollte die Gemeinde das Leistungsangebot des Wasserverbandes überprüfen und auf eine 
möglichst effiziente Leistungserbringung hinwirken.  
 
Die Senkgrubenentleerung wird ebenfalls über den Wasserverband Großraum Ansfelden 
abgewickelt. Die Eigentümer der betroffenen Liegenschaft haben nach der Tarifordnung für 
2014 einen einmaligen Infrastrukturbeitrag von 326 Euro zu bezahlen. Für die laufende 
Entsorgung, für welche der Wasserverband Dritte beauftragt, wird dann ein Entgelt von 8,43 
Euro je abgeführtem Kubikmeter verrechnet. Nach den Zahlen im Rechnungsabschluss 2013 
des Wasserverbandes Großraum Ansfelden wird diese Einrichtung jedenfalls kostendeckend 
geführt.  
 
 
 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 1.211.298 1.268.179 1.311.580 1.282.600
Ausgaben 645.387 699.081 733.282 985.700
Überschuss 565.911 569.098 578.298 296.900
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Abfallbeseitigung 
 

 
 
Aktuelle Grundlage für die Abfallbeseitigung ist die am 11.12.2012 vom Gemeinderat 
beschlossene Abfallordnung, in der die Intentionen des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 
bereits umgesetzt sind. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht war im Haushaltsjahr 2011 ein 
Überschuss in Höhe von 27.062 Euro und in den Jahren 2012 und 2013 ein Abgang in Höhe 
von 43.089 bzw. 26.028 Euro zu verzeichnen.  
Im Voranschlag 2014 wurde ein Überschuss von 19.100 Euro prognostiziert. Zu diesem 
Überschuss ist es jedoch nur aufgrund eines Eingabefehlers bei der Erstellung des 
Voranschlages gekommen. Im Jahr 2014 beläuft sich der Abgang laut nunmehr 
vorliegendem Rechnungsabschluss 2014 auf 23.912 Euro. 
 
Nach der aktuellen Abfallgebührenordnung sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Gebühren 
vorgesehen: 
 
Gebühr: Betrag pro Jahr inkl. 10% USt. 
90 lt. Restmüll 3-wöchig mit 60 lt. Biotonne und Eigenkompostierung  173 Euro 
90 lt. Restmüll 3-wöchig mit 120 lt. Biotonne ohne Eigenkompostierung  261 Euro 
90 lt. Restmüll 6-wöchig mit 60 lt. Biotonne und Eigenkompostierung  125 Euro 
90 lt. Restmüll 6-wöchig mit 120 lt. Biotonne ohne Eigenkompostierung  214 Euro 
120 lt. Restmüll 3-wöchig mit 60 lt. Biotonne und Eigenkompostierung  230 Euro 
120 lt. Restmüll 3-wöchig mit 120 lt. Biotonne ohne Eigenkompostierung  318 Euro 
120 lt. Restmüll 6-wöchig mit 60 lt. Biotonne und Eigenkompostierung  167 Euro 
120 lt. Restmüll 6-wöchig mit 120 lt. Biotonne ohne Eigenkompostierung  256 Euro 
 
Die Gebühren werden jährlich entsprechend dem Verbraucherpreisindex 2010 erhöht. 
Basismonat ist der September des Vorjahres. 
 
Beim Entleerungsintervall der Abfalltonne haben sich 749 Haushalte für einen sechs- und 
626 Haushalte für den dreiwöchigen Intervall entschieden. 
 
Die Biotonne ist der größte Kostenverursacher. Es entstehen Entsorgungskosten durch die 
Abholung und Deponieposten. Der Vertrag bezüglich Abholung der Biotonnen besteht seit 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 263.748 247.059 258.721 262.800
Ausgaben 236.686 290.148 284.749 243.700
Abgang/Überschuss 27.062 -43.089 -26.028 19.100
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dem Jahre 1997 und wurde auf die Dauer von sechs Jahren abgeschlossen. Es erfolgt eine 
automatische Verlängerung um weitere sechs Jahre, wenn nicht ein Vertragspartner dem 
Anderen spätestens ein Jahr vor Ablauf der vereinbarten Vertragszeit mitteilt, die 
Vereinbarung nicht mehr fortsetzen zu wollen. Seitens der Entsorgerfirma wurde ein 
Zusatzübereinkommen betreffend zur Verfügungsstellung (Vermietung) der Restmüll- und 
Biotonnen unterbreitet. Diesem wurde im März 2013 im Gemeindevorstand zugestimmt und 
weiters der Beschluss gefasst, dass nicht beabsichtigt ist, die derzeit gültigen 
Vereinbarungen aufzukündigen.  
 
Der Vertrag mit einem Landwirt betreffend Deponiekosten für den Biomüll stammt aus dem 
Jahre 1997 und wurde für sechs Jahre abgeschlossen. Eine Vertragsverlängerung ist aus 
dem vorgelegten Akt nicht ersichtlich. 
 
Durch regelmäßige Markterkundungen ist sicherzustellen, dass sich die Kosten für die 
Abfallbeseitigung stets auf einem marktkonformen Niveau bewegen. Die vorliegenden 
Verträge sind inhaltlich zu überprüfen. Derart lange Vertragslaufzeiten sind zukünftig zu 
vermeiden. Zeigt das Ergebnis der Markterkundungen Handlungsbedarf, sind entsprechende 
Maßnahmen zu setzen. 
 
Neben der Biotonne – in welcher auch der Grünschnitt entsorgt werden kann - gibt es am 
Parkplatz des Seeareals und in den Ortschaften Hasenufer und Schnadt Sammelstellen für 
Baum- und Strauchschnitt. Es fallen sehr hohe Deponiekosten und auch Entsorgungskosten 
an. 
 
Seitens der Gemeinde wurde nunmehr die wöchentliche Entleerung der Biotonne nur mehr 
für die Monate Mai bis September beschlossen.  
 
Im Umweltausschuss der Gemeinde wurde ein Konzept für die Errichtung einer 
Sammelstelle erarbeitet. Diese Sammelstelle kann zu festgelegten Öffnungszeiten beliefert 
werden. Die Anlieferung wird beaufsichtigt, somit wird auch die ordnungsgemäße 
Entsorgung überprüft.  
In den Gemeindegebieten Schnadt und Hasenufer werden die Container jeweils im Frühjahr 
und im Herbst an drei durchgehenden Wochenenden geöffnet. Der Betreiber der 
Sammelstelle erklärt sich bereit den dort angelieferten Baum- und Strauchschnitt zu 
übernehmen.   
Vom Gemeinderat wurde nunmehr ein Grundsatzbeschluss gefasst und die Inbetriebnahme 
der Sammelstelle ist für das Jahr 2015 geplant. 
 
Ob diese Maßnahme alleine eine ausgabendeckende Führung dieses Betriebes 
gewährleistet, ist seitens der Marktgemeinde nach einer gewissen Anlaufzeit zu überprüfen. 
 
Der Bereich Abfallbeseitigung ist jedenfalls kostendeckend zu führen. Kann durch 
ausgabenseitige Einsparungen dieses Ziel nicht erreicht werden, sind entsprechende 
Gebührenanpassungen per 01.01.2016 vorzunehmen. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: 
Durch entsprechende Einsparungen oder Gebührenerhöhung ist eine kostendeckende 
Führung dieser Einrichtung zu erzielen und somit der ordentliche Haushalt jährlich um 
24.000 Euro zu entlasten.  
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Kinderbetreuungseinrichtungen 
 

 
 
Die Gemeinde stellt die Betreuung der Kindergartenkinder mit dem Betrieb von zwei räumlich 
getrennten Kindergärten sicher. Der Kindergarten I befindet sich in einem Gebäude 
gegenüber dem Gemeindeamt, der Kindergarten II ist im Spektrum untergebracht, einem im 
Jahr 2004 in Betrieb genommenen Gebäude mit Mehrfachnutzung. Die 
Gemeindekindergärten sind von Montag bis Freitag von 07.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, die 
Wochenöffnungszeit beträgt somit 45 Stunden. In den Sommerferien wird der Kindergarten 
für vier Wochen geschlossen gehalten. Insgesamt ergeben sich im Kindergartenjahr 46 
offene Wochen. Das Betreuungsangebot ist damit als sehr gut einzustufen.  
 
Abgang und Auslastung der Kindergärten 
Im Beobachtungszeitrum stellt sich die Anzahl der betreuten Kinder, die Auslastung der 
Einrichtungen und das Ergebnis je Kind wie folgt dar (Daten aus der Kindertagesheimstatistik 
bzw. aus dem Gemeindebudget, Aufrollungen jeweils das Vorjahr betreffend wurden aber 
nicht herausgerechnet): 
 
Kindergartenjahr 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Kindergarten I 63 Kinder/4 Gruppen 64 Kinder/4 Gruppen 75 Kinder/4 Gruppen 
Kindergarten II 35 Kinder/2 Gruppen 34 Kinder/2 Gruppen 33 Kinder/2 Gruppen 
Gesamtzahl Kinder 98 Kinder/6 Gruppen 98 Kinder/6 Gruppen 108 Kinder/6 Gruppen 
Anzahl freie Plätze 32 (KG I:21/KG II: 11) 29 (KG I:17/KG II:12) 10 (KG I:9/KG II:1) 

 
Im Rechnungsabschluss 2012 errechnet sich ein Abgang je Kind und Jahr in Höhe von 2.882 
Euro. Dieser ohnehin bereits sehr hohe Wert steigt zum Rechnungsabschluss 2013 auf 
3.172 Euro je Kind. Im Voranschlag 2014 wird dann ein Zuschussbedarf von 3.197 Euro je 
Kind und Jahr prognostiziert.  
 
Die Gemeinde verweist zu der Tabelle über die Auslastung auf den Umstand, dass die Daten 
der Kindertagesheimstatistik auf dem Stichtag 15. Oktober beruhen, also kurz nach dem 
Beginn des Kindergartenjahres. Im Laufe eines solchen erhöht sich die Zahl der 
Kindergartenkinder mit den Neubeginnern relevant. Ein vorgelegtes Datenblatt zeigt, dass 
zum Beispiel im Mai 2012 in den sechs Gruppen nur mehr zwölf Plätze frei waren. Im Mai 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 335.244 332.206 318.599 301.600
Ausgaben 637.780 614.684 629.407 646.900
Abgang -302.536 -282.478 -310.808 -345.300
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2013 reduzierte sich die Anzahl der freien Plätze auf acht, wieder ein Jahr später waren 
überhaupt keine Plätze mehr frei. Aufgrund von Raumgrößen und Integrationsgruppen liegen 
die zulässigen Kinderzahlen teilweise unter den gesetzlichen Höchstgrenzen. Aus 
Platzgründen wird ein Raum im Spektrum auch doppelt genutzt, am Vormittag für den 
Kindergarten, am Nachmittag für eine Hortgruppe.   
 
Auch wenn die Anzahl der freien Plätze im Laufe des Kindergartenjahres abnimmt, ist die 
tatsächlich notwendige Anzahl an Gruppen ständig zu hinterfragen. Im Hinblick auf die 
gravierenden finanziellen Nachteile beim Betrieb von nicht voll besetzten 
Kindergartengruppen sind sämtliche Alternativen wie Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden oder von der Aufsichtsbehörde bewilligte temporäre Überschreitungen der 
vorgesehenen Höchstzahlen eingehend zu prüfen.  
 
Die Personalkosten entwickelten sich in den beiden Kindergärten und der Krabbelstube wie 
folgt: 
 
Beträge in Euro 2011 2012 2013 2014 % der Gesamtkosten 
Kindergarten I 326.465 342.476  372.813  367.300  88/87/85/90 
Kindergarten II 235.287 181.613  187.492  210.600  88/83/83/88 
Krabbelstube 90.398 112.163  154.572  168.000  93/87/89/90 

 
Neben Finanzierungskosten und sonstigen Kosten für den laufenden Betrieb sind die 
Personalkosten der bestimmende Faktor beim Betrieb der Einrichtungen. Neben der langen 
Öffnungszeit spielt der Altersdurchschnitt der in den Einrichtungen Beschäftigten eine 
wesentliche Rolle. Dieser liegt bei durchschnittlich rund 47 Jahren und verursacht höhere 
Personalkosten. Dazu kommt noch, dass in den letzten Jahren teilweise längere 
krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen waren.  
Als dritten wesentlichen Grund für den hohen Abgang sind spezifische räumliche und 
organisatorische Gegebenheiten festzumachen, welche nachfolgend anhand der Situation im 
Kindergartenjahr 2013/2014 beschrieben werden.  
Im Kindergarten I waren in der Gruppe 1 19 Kinder eingeschrieben, bei 23 bewilligten 
Plätzen. In der Gruppe 2 waren es 22 eingeschriebene Kinder bei 23 bewilligten Plätzen. Bei 
der Gruppe 3 handelte es sich um eine Integrationskindergartengruppe mit drei 
Integrationskindern, in dieser sind 14 Kinder eingeschrieben, ein Platz ist frei. Die Gruppe 4 
war wiederum eine Regelgruppe mit 20 eingeschriebenen Kindern bei 23 bewilligten Plätzen.    
Im Kindergarten II im Spektrum bzw. Gemeindeamt standen für zwei Regelgruppen 34 
bewilligte Plätze zu Verfügung, wobei die im Obergeschoß des Gemeindeamtes 
untergebrachte Gruppe nur 10 bewilligte Plätze aufwies. Die höchstmögliche Kinderanzahl 
nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz wurde damit deutlich unterschritten. Zwischenzeitlich 
wurde dieses Provisorium wieder aufgelassen und die Kindergartengruppe in das Spektrum 
verlegt. 
 
Personaleinsatz 
Aktuell werden im Kindergartenjahr 2014/2015 im Kindergarten I vier 
Kindergartenpädagoginnen mit 3,61 Personaleinheiten oder 144 Wochenstunden eingesetzt. 
Aufgrund der gruppenarbeitsfreien Dienstzeit reduziert sich die Zeit für die Betreuung der 
Kinder in den Gruppen auf insgesamt 119 Stunden. Im Kindergarten I und II werden 
nunmehr jeweils eine Gruppe als Integrationsgruppe geführt, es werden in diesem 
Zusammenhang zusätzlich zwei Stützkräfte mit 0,55 bzw. 0,61 Personaleinheiten 
beschäftigt. Dazu kommen noch vier Helferinnen mit insgesamt 2,84 Personaleinheiten.  
Im Kindergarten II sind zwei pädagogische Fachkräfte mit 1,83 Personaleinheiten oder 73 
Wochenstunden beschäftigt. Unter Berücksichtigung der gruppenarbeitsfreien Dienstzeit 
ergibt sich hier eine Einsatzzeit von rund 60 Wochenstunden. Drei Helferinnen mit 1,94 
Personaleinheiten oder rund 78 Wochenstunden unterstützen die Pädagoginnen.   
Mit der Leiterin des Kindergartens wurde die organisatorische Abwicklung des 
Gruppenbetriebes besprochen. Grundsätzlich wurde der Eindruck gewonnen, dass der 
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Personaleinsatz dem Bedarf angepasst wird. In den beiden Kindergärten wird von 07.00 bis 
07.30 Uhr eine Sammelgruppe eingerichtet, ab 07.30 erfolgt die Aufteilung in die einzelnen 
Gruppen, welche hier bis 08.00 Uhr noch mit eingeschränktem Personaleinsatz geführt 
werden. Im Kindergarten I werden ab 12.00 Uhr zwei Gruppen, ab 13.00 Uhr nur mehr eine 
Gruppe geführt. Im Kindergarten II wird ebenfalls ab 13.00 Uhr mit einer Gruppe das 
Auslangen gefunden. In die zu Grunde liegenden Dienstpläne wurde Einsicht genommen. 
Der Personaleinsatz ist grundsätzlich als angemessen zu beurteilen.  
Der augenscheinlich hohe Zuschussbedarf der Gemeinde je Kind ist angesichts der obigen 
Feststellungen jedenfalls zu relativieren. Die Gemeinde ist mit einer ständig steigenden 
Nachfrage an Plätzen in den Kindergärten konfrontiert. Ein flexiblerer Personaleinsatz ist 
aufgrund der räumlichen Voraussetzungen schwer umsetzbar.  
 
Provisorische Lösungen wie die Kindergartengruppe im Gemeindeamt mit zehn bewilligten 
Plätzen sollten tunlichst vermieden werden, damit ein flexibler und damit kostengünstiger 
Personaleinsatz unterstützt wird. Eine solche Optimierung des Personaleinsatzes wird 
letztendlich nur durch eine Lösung der Raumproblematik zu erreichen sein. Die Gemeinde 
muss daher alle Möglichkeiten prüfen, die Betreuungseinrichtungen auch räumlich 
zusammenzuführen.  
 
Das Oö. Kinderbetreuungsgesetz enthält den Grundsatz, dass die Gemeinden im Rahmen 
ihrer finanziellen Möglichkeiten für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen haben. Dies 
bedeutet keine Verpflichtung, unabhängig vom Bedarf Kinderbetreuungsplätze bereit zu 
halten, sondern im Rahmen des finanziell Möglichen den Bedarf zu decken. 
 
In einem vom Gemeinderat festzulegenden Entwicklungskonzept für die zukünftige Deckung 
des Bedarfes sind insbesonders auch die Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit mit 
den Nachbargemeinden eingehend zu prüfen und die wirtschaftlich sinnvollste Lösung 
anzustreben. Zu berücksichtigen sind dabei auch mögliche Förderungen des Bundes 
aufgrund der aktuellen Artikel 15a B-VG Vereinbarung über den Ausbau des institutionellen 
Kinderbetreuungsangebotes.    
 
Hinweis zur Konsolidierung:  
Die Lösung der Raumproblematik mit allen Kindergartengruppen in einem Gebäude 
ermöglicht eine wirtschaftlich optimale Führung der Einrichtung, weil in den Randzeiten mit 
nur einer Gruppe das Auslangen gefunden werden und generell Gruppen früher 
zusammengelegt werden könnten. Das Einsparpotenzial hängt aber stark vom jeweils 
gegebenen Bedarf an Betreuungsplätzen ab und wird mit zumindest 0,5 PE einer Helferin 
eingeschätzt, somit ca. 20.000 Euro.   
 
Sonstiges 
Im Prüfungszeitraum standen den Ausgaben für Werkmaterialien in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen entsprechende Einnahmen aus Materialbeiträgen 
gegenüber.  
 
In den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 wurden Gastbeiträge an andere Gemeinden in Höhe 
von 17.220 Euro bezahlt. Für Kindergartenkinder aus anderen Gemeinden konnten 
Einnahmen aus Gastbeiträgen in Höhe von 9.282 erzielt werden. Nach der 
Kindertagesheimstatistik waren zur Stichtagserhebung im Oktober 2012 im Kindergarten 
Spektrum drei Kinder nicht aus der Standortgemeinde.  
 
Die Kindergartenkinder werden über die im Kellergeschoß des Spektrums untergebrachte 
Schülerausspeisung mit einem Mittagessen versorgt. Der finanzielle Aufwand wird als 
Ausgabe verbucht und ist durch entsprechende Essensbeiträge gedeckt. Auf die Höhe der 
Essensbeiträge wird nachfolgend bei der Einrichtung Ausspeisung eingegangen.  
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Der günstigere Wert im Voranschlag 2014 beruht auf einem Irrtum bei der Veranschlagung, 
der Abgangsbetrag wird tatsächlich im Bereich des Rechnungsjahres 2013 liegen.  
Den Transport der Kindergartenkinder führt ein externes Unternehmen mit zwei Kleinbussen 
durch, das Begleitpersonal wird von der Gemeinde gestellt. Sämtliche 
Betreuungseinrichtungen befinden sich im Gemeindezentrum von Pucking, die Kinder 
müssen von teilweise weiter entfernten Ortschaften wie Unterschnadt oder Zeitlham nach 
Pucking transportiert werden. Diese strukturellen Gegebenheiten führen zu relativ hohen 
Kosten. Die Kosten für das Begleitpersonal werden durch den Elternbeitrag, welcher derzeit 
bei zehn Euro je Kind und Monat liegt, bei weitem nicht abgedeckt. Dieser Elternbeitrag 
brachte im Rechnungsjahr 2013 Einnahmen von 3.374 Euro. In Bezug auf die 
Personalkosten von 18.055 Euro errechnet sich ein Kostendeckungsgrad von rund 19 %. 
Allerdings wird mit dem Kindergartentransport auch das „Essen auf Rädern“ mitgenommen 
und ausgeteilt, sodass hier ein entsprechender Personalkostenanteil enthalten ist. 
 
Um den Zuschussbedarf aus öffentlichen Mitteln zu reduzieren, sollte der Elternbeitrag für 
die Busbegleitung spürbar angehoben werden. Die durch die Gemeindeaktion „Essen auf 
Rädern“ verursachten Transport- und Personalkosten sind sachlich einem eigenen Ansatz 
zuzuordnen.  
 
Hinweis zur Konsolidierung:  
Werden die Kosten für das Begleitpersonal beim Kindergartentransport in 
ausgabendeckender Höhe auf die Eltern umgelegt, sind zusätzliche Einnahmen in Höhe von 
etwa 10.000 Euro möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 20.113 24.024 24.975 26.300
Ausgaben 50.517 47.511 52.927 42.000
Abgang/Überschuss -30.404 -23.487 -27.952 -15.700

-30.404 -23.487 -27.952 

-15.700 

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

EU
R

O
Kindergartentransport

inklusive Kosten für Begleitpersonal



 31

 
 

 
 
 
Die Krabbelstube ist von Montag bis Freitag von 07.00 bis 15.00 Uhr geöffnet, die 
Wochenöffnungszeit beträgt in diesem Fall 40 Stunden.  
 
Im Beobachtungszeitrum stellt sich die Anzahl der betreuten Kinder, die Auslastung der 
Einrichtungen und das Ergebnis je Kind wie folgt dar (Daten aus der Kindertagesheimstatistik 
bzw. aus dem Gemeindebudget, Aufrollungen jeweils das Vorjahr betreffend wurden aber 
nicht herausgerechnet): 
 
Kindergartenjahr 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Krabbelstube 10 Kinder/1 Gruppe 15 Kinder/2 Gruppen 19 Kinder/2 Gruppen 
Anzahl freie Plätze 2 5 1 

 
Im Rechnungsabschluss 2013 errechnet sich ein Abgang je Kind und Jahr in Höhe von 4.837 
Euro. Im Voranschlag 2014 wird dann ein Zuschussbedarf von 5.732 Euro je Kind und Jahr  
prognostiziert. 
 
Die obigen Zahlen beruhen wiederum auf einer Stichtagserhebung und wird auf die 
Feststellungen zum Kindergarten verwiesen, wonach sich der Belegungsgrad im Laufe des 
Jahres relevant ändert.  
 
Die Personalkosten entwickelten sich in der Krabbelstube wie folgt: 

 2011 2012 2013 2014 % der Gesamtkosten 
Krabbelstube in Euro 90.398 112.163 154.572 168.000 93/87/89/90 

 
Die Hinzunahme der 2. Krabbelstubengruppe ab September 2012 kommt in den 
Abgangsbeträgen und bei den Personalkosten entsprechend zum Ausdruck. Der Abgang im 
Voranschlagsjahr 2014 ist jedoch zu hoch veranschlagt, weil vor allem der Landesbeitrag zu 
niedrig angesetzt wurde. Tatsächlich wird der Abgang bei rund 95.000 Euro liegen, damit ist 
ein sehr hoher Zuschussbedarf je Kind und Jahr von rund 5.000 auch in den kommenden 
Jahren zu erwarten.  

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 43.026 57.216 99.502 78.200
Ausgaben 97.234 122.587 172.061 187.100
Abgang/Überschuss -54.208 -65.371 -72.559 -108.900
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Die beiden Gruppen der Krabbelstube sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht, 
konkret in der Volksschule und im Spektrum. Damit wird ein flexiblerer Personaleinsatz 
wesentlich erschwert bzw. unmöglich.  
Die Gruppe 1 der Krabbelstube ist von 07.00 bis 13.30 Uhr geöffnet, die Gruppe 2 deckt die 
Zeit von 07.00 bis 15.00 Uhr ab. Im Rechnungsabschluss 2013 ist ein Landesbeitrag zum 
laufenden Aufwand in Höhe von 79.794 Euro ausgewiesen, das sind lediglich rund 52 % der 
Personalkosten in diesem Jahr.  
 
Personal 
Die beiden Krabbelstubengruppen werden von zwei Pädagoginnen mit einer bzw. 0,825 
Personaleinheiten geführt. Dazu kommt noch jeweils eine Helferin mit 0,875  bzw. 0,75 
Personaleinheiten.  
 
Die Gemeinde muss dringend Maßnahmen setzen, um den Zuschussbedarf je Kind und Jahr 
zu senken. Der Bedarf nach den angebotenen Öffnungszeiten ist zu überprüfen. Ist die Zahl 
an freien Plätzen ausgeschöpft, sind jene Kinder unter drei Jahren bevorzugt aufzunehmen, 
deren Eltern berufstätig, arbeitssuchend oder in Ausbildung sind. Aus wirtschaftlicher Sicht 
ist die räumliche Zusammenführung der beiden Gruppen dieser Einrichtung anzustreben, um 
einen optimalen Personaleinsatz zu ermöglichen.  
 
Hinweis zur Konsolidierung: 
Werden die beiden Krabbelstubengruppen in einem Gebäude geführt, könnten beim 
Personaleinsatz 0,3 Personaleinheiten und somit rund 12.000 Euro eingespart werden. 
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Schülerhort 
 

 
 
 
Der mit drei Gruppen geführte Hort ist ebenfalls im Spektrum untergebracht und bis 18.00 
Uhr geöffnet.  
 
Im Beobachtungszeitrum stellt sich die Anzahl der betreuten Kinder, die Auslastung der 
Einrichtungen und das Ergebnis je Kind und Jahr wie folgt dar (Daten aus der 
Kindertagesheimstatistik bzw. aus dem Gemeindebudget): 
 
Schuljahr 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Schülerhort 71 Kinder/3 Gruppen 79 Kinder/3 Gruppen 73 Kinder/3 Gruppen 
Anzahl freie Plätze 1 0 0 

 
Im Rechnungsabschluss 2012 errechnet sich ein Abgang je Kind und Jahr in Höhe von 1.714 
Euro. Dieser sehr hohe Wert sinkt zum Rechnungsabschluss 2013 aufgrund der höheren 
Kinderanzahl und niedrigerer Personalkosten auf 1.292 Euro je Kind. Im Voranschlag 2014 
wird dann ein Zuschussbedarf von 1.305 Euro je Kind und Jahr prognostiziert. 
 
Die Personalkosten entwickelten sich im Hort wie folgt: 
 2011 2012 2013 2014 % der Gesamtkosten 
Schülerhort in Euro 186.688 227.876 212.204 198.400 82/84/83/82 

 
Der im Schuljahr 2013/2014 sehr gut ausgelastete Schülerhort wird mit drei Pädagoginnen 
mit insgesamt 2,9 Personaleinheiten sowie mit drei Helferinnen mit insgesamt 1,65 
Personaleinheiten geführt. Die Betreuung wird an Schultagen bis 18.00 Uhr angeboten, 
weiters hat der Hort im Monat Juli ebenso wie an schulfreien Arbeitstagen von 07.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet.  
 
Diese sehr elternfreundlichen Öffnungszeiten schlagen sich im hohen Zuschussbedarf der 
Gemeinde je Kind entsprechend nieder. Laut „Oö. Benchmark-Kommunal“ liegt die 
Benchmark beim Schülerhort bei 430 Euro. Der Zuschussbedarf der Gemeinde Pucking liegt 
damit etwa beim Dreifachen des Benchmark-Wertes. Ein Vergleich der Gebarungsdaten der 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 136.667 150.181 151.780 142.700
Ausgaben 225.610 271.852 253.810 238.000
Abgang -88.943 -121.671 -102.030 -95.300
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Gemeinde Pucking und der Benchmark-Gemeinde des Haushaltsjahres 2013 zeigt bei 
ähnlichen Kinderzahlen im Wesentlichen folgende Gründe: 

- In der Benchmark-Gemeinde sind die Einnahmen aus Elternbeiträgen wesentlich 
höher (rund 20.000 Euro) 

- Der Landesbeitrag zu den Personalkosten liegt bei der Gemeinde Pucking bei rund 
42 % der tatsächlichen Ausgaben, die Benchmark-Gemeinde kann hier einen Beitrag 
von rund 62 % der angefallenen Personalausgaben erreichen (Differenz rund 56.000 
Euro) 

 
Angesichts des großzügigen Angebotes sollten die Elterntarife angepasst werden. Weiters 
sind die Betriebsführung und der Personaleinsatz nach wirtschaftlich optimalen Kriterien 
auszurichten.  
 
Nach den aktuellen Daten für das Schuljahr 2014/15 hat sich die Zahl der angemeldeten 
Kinder überraschend stark auf 54 reduziert.  
 
Die Gemeinde sollte die Möglichkeit einer Ausrichtung der Volksschule hinsichtlich 
Ganztagesschulform eingehend prüfen. Neben einer finanziellen Entlastung könnte so eine 
Entschärfung der Raumproblematik erreicht werden.  
 
Hinweis zur Konsolidierung: 
Durch die Anpassung der Elterntarife im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten (Anhebung  
des Höchstbeitrages) könnten Mehreinnahmen von jedenfalls 10.000 Euro erzielt werden.  
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Ausspeisung 
 

 
 
Die Ausspeisung ist im Keller des Mehrzweckgebäudes Spektrum untergebracht. Neben der 
Verpflegung der Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen und der Schulkinder werden 
auch die Essensportionen für die Aktion „Essen auf Rädern“ in der Ausspeisung gekocht.  
 
Die im Spektrum untergebrachte Einrichtung zeigte in den beobachteten Jahren einen 
ständigen Zuschussbedarf, welcher sich im Jahr 2013 auf rund 32.000 Euro belief. Im 
Voranschlag 2014 wird wieder von einem deutlich niedrigeren Abgangsbetrag ausgegangen. 
Größere Schwankungen sind vor allem bei den Personalausgaben zu beobachten, welche 
sich wie folgt darstellen: 
 

 2011 2012 2013 2014 
Euro 66.553 68.369  74.114 53.000  

  
Nach dem Auslaufen der Altersteilzeit der vormaligen Schulköchin (Freizeitphase von März 
2011 bis März 2013) verbessert sich das finanzwirtschaftliche Ergebnis der Ausspeisung 
deutlich.  
 
Im Finanzjahr 2013 wurden die Gebühren gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht und 
folgende Portionsbeiträge (jeweils inklusive Mehrwertsteuer) festgelegt: 
 
Kindergartenkinder                2,50 
Schulkinder     3,20 
Erwachsene   4,60 
Essen auf Rädern  8,00 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 73.809 73.386 69.374 69.100
Ausgaben 89.913 96.852 101.761 84.400
Abgang -16.104 -23.466 -32.387 -15.300
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Die Zahl der ausgegebenen Portionen stieg im Beobachtungszeitraum ständig auf nunmehr 
25.564 im Finanzjahr 2013. Angesichts der Zahl der hergestellten Essensportionen ist die 
Personalausstattung mit 1,56 Personaleinheiten jedenfalls als angemessen einzustufen.  
 
Grundsätzlich haben die Gemeinden bei privatrechtlichen Entgelten und somit auch bei der 
Schülerausspeisung ebenso wie bei der Verabreichung von Mahlzeiten in 
Kinderbetreuungseinrichtungen kostendeckende Entgelte einzuheben.  
 
Angesichts der hochwertigen Verpflegung sind die Portionspreise noch als günstig 
einzustufen und sind weitere Anpassungen in Richtung Kostendeckung vorzunehmen. Die 
Gebarung der Einrichtung „Essen auf Rädern“ ist auf einem eigenen Ansatz darzustellen und 
ebenfalls kostendeckend zu führen. 
 
Hinweis zur Konsolidierung: 
Durch eine kostendeckende Führung der Ausspeisung sowie der Aktion „Essen auf Rädern“ 
wird der ordentliche Haushalt um rund 15.000 Euro entlastet.  
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Spektrum 
 

 
 
Beim Spektrum handelt es sich um ein Mehrzweckgebäude, das im Jahr 2004 eröffnet wurde 
und in dem Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten, Krabbelstube, Hort, 
Schülerausspeisung), die Gemeindebücherei, ein Musikprobenraum, Sitzungsräume sowie 
die Mehrzweckhalle selbst untergebracht sind. Die Mehrzweckhalle wird zeitlich überwiegend 
als Turnsaal bzw. Sporthalle für diverse Vereine genutzt. Für Veranstaltungen steht eine 
entsprechende technische Infrastruktur zur Verfügung. Die anteiligen Gebäude- und 
Finanzierungskosten werden den jeweiligen Einrichtungen sachlich zugeordnet, auf dem 
Ansatz „Veranstaltungszentrum Spektrum“ wird die Gebarung der Mehrzweckhalle selbst 
dargestellt.  
 
Einnahmen 
Im Rechnungsjahr 2013 wurden Mieteinnahmen in Höhe von rund 17.500 Euro, Vergütungen 
von Betriebskosten (Volksschule für Turnsaalbenützung) in Höhe von rund 17.000 Euro und 
Betriebskostenersätze in Höhe von rund 8.200 Euro verbucht.  
Puckinger Vereine, welche das Spektrum regelmäßig – nicht nur für Veranstaltungen – 
nützen, zahlen der Gemeinde ein in entsprechenden Verträgen vereinbartes Mietentgelt 
sowie eine Betriebskostenpauschale. Die Vereine bekamen allerdings ihre daraus 
erwachsenen Aufwendungen in Form von Miet- und Betriebskostensubventionen wieder 
zurück, sodass die Gemeinde die finanzielle Belastung selber getragen hat.  
Aktuell wurden die Verträge mit den Puckinger Vereinen dahingehend geändert, als der 
jährliche Mietzins pauschal nur mehr zehn Euro beträgt und keine Betriebskosten verrechnet 
werden. Die gewählte Vorgehensweise wird den Abgang bei der Gemeindeeinrichtung 
Spektrum drastisch erhöhen.  
 
Im Hinblick auf eine transparente Darstellung dieser Einrichtung einschließlich von 
anfallenden Mietentgelten und Betriebskostenzahlungen sowie auf die Vorgaben betreffend 
die freiwilligen Leistungen (Grenze von 18 Euro je Einwohner) sollte die den Vereinen 
gewährte Subvention der Betriebskosten im Budget dargestellt werden. 
 
 

2011 2012 2013 VA 2014
Einnahmen 44.242 57.574 58.766 44.600
Ausgaben 70.006 87.088 83.459 69.700
Abgang/Überschuss -25.764 -29.514 -24.693 -25.100

-25.764 -29.514 -24.693 -25.100 

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

EU
R

O
Spektrum

Werte ohne Investitionen und Rücklagenbewegungen



 38

Für die Vermietung von Räumen im Spektrum zum Zwecke der Ausrichtung von 
Veranstaltungen hat der Gemeinderat eine ab 01.07.2010 geltende Miet- und Tarifordnung 
erlassen, welche folgende Tarife und Entgelte vorsieht: 
 
Mietbereich Entgelt pro Tag in Euro 
Mehrzwecksaal 200  
Bühne 50 
Regieraum mit Technik 30 
Foyer Erdgeschoss 30  
Foyer mit Garderobe im OG 30  
Foyerschank 50  
Techniker pro Stunde 50  
Strom laut Verbrauch pro KW/h 0,17  
Auf- und Abbau pro Stunde 30  
Reinigung pro Stunde 30  
Heizkostenzuschlag 70  

 
Für „Auswärtige“ ist ein Zuschlag von 20 % vorgesehen, weiters gibt es auch Ermäßigungen 
für „Erstveranstalter“ und mehrtägige Veranstaltungen. Im Rechnungsjahr 2013 fanden 
lediglich sechs Veranstaltungen statt, daraus waren Mieteinnahmen in Höhe von 2.280 Euro 
zu verzeichnen.  
 
Ausgaben 
Das Darlehen zur Ausfinanzierung des Veranstaltungszentrums mit einer jährlichen 
Annuitätenbelastung von rund 14.500 Euro läuft noch bis 2018. Maßgebliche Ausgaben sind 
weiters die Personalkosten, die Energiekosten sowie die Aufwendungen für Instandhaltung. 
Die Zuordnung der Personalkosten eines Mitarbeiters im handwerklichen Dienst im Ausmaß 
von 43 % scheint etwas hoch angesetzt. 
  
Die Gemeinde muss im Rahmen einer umfassenden Ausgabenkritik alle Ausgaben auf 
Einsparungspotential überprüfen.  
 
Resümee 
Das Wesen des Spektrums als Veranstaltungszentrum liegt in einer zusätzlichen, aber 
deutlich untergeordneten Nutzung eines Turnsaales für Veranstaltungen. Die Gemeinde 
eröffnet hier durch die Schaffung einer hochwertigen, aber auch teuren Infrastruktur mit 
seltener Nutzung als Veranstaltungsort den Vereinen und politischen Organisationen aus 
Pucking die Möglichkeit, Veranstaltungen eigenständig durchzuführen. Der 
gesellschaftspolitische Zweck steht deutlich im Vordergrund, trotzdem muss auch der 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise das notwendige Augenmerk geschenkt werden. Die 
Gemeinde sollte daher die Möglichkeit prüfen, den Kostendeckungsgrad zu steigern. Die 
tatsächlichen Betriebskosten sollten fundiert erhoben und den Nutzern der Einrichtung auch 
vorgeschrieben werden.  
 
Anhand einer fundierten Kostenrechnung unter Einbeziehung aller notwendigen Leistungen 
hat die Gemeinde zu überprüfen, ob mit einer besseren Auslastung des 
Veranstaltungszentrums ein wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist. Das Ergebnis der 
Kostenrechnung sollte jedenfalls zum Anlass genommen werden, die seit vielen Jahren 
unverändert bestehende Miet- und Tarifordnung zu überarbeiten und die Entgelte 
anzupassen, um die variablen Kosten abdecken zu können.   
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Gemeindevertretung 
 
Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss hat in den Jahren 2011 und 2012 jeweils vier Sitzungen jährlich 
abgehalten. Im Jahr 2013 wurden nur drei Sitzungen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum 
wurde lediglich eine Kassenprüfung vorgenommen.  
 
Der Prüfungsausschuss hat im Sinne § 91 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 jährlich 
mindestens fünf Sitzungen abzuhalten, wobei zusätzlich zur Überprüfung des 
Rechnungsabschlusses jedenfalls in jedem Vierteljahr eine Gebarungsprüfung vorzunehmen 
ist. Einmal jährlich ist auch eine unvermutete Kassenprüfung durchzuführen. 
 
Dem Prüfungsausschuss wird empfohlen, die Bandbreite seiner Prüfungstätigkeit 
auszuweiten. Im Prüfungsfeld liegt grundsätzlich jede Tätigkeit der Gemeindeorgane, die 
finanzielle Auswirkungen auf Einnahmen, Ausgaben oder das Gemeindeeigentum hat. 
Konkrete Beispiele sind zB. die wirtschaftliche Gebarung der Gemeindeeinrichtungen, die 
Ausgaben des Bürgermeisters für Verfügungsmittel, die Abrechnungen des Rechtsträges der 
Kinderbetreuungseinrichtungen, die wirtschaftliche Gebarung des Bauhofes oder der 
Feuerwehr. Die Prüfung von Ausgaben könnte auch nach sachlichen Kriterien wie 
Energiekosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, etc. erfolgen. Auch die Abwicklung von 
außerordentlichen Vorhaben (Einhaltung Finanzierungsplan, Vergaberichtlinien, etc.) kann 
behandelt werden. Die Vermögens- und Schuldenrechnung sowie das Verzeichnis des 
Gemeindeeigentums bedürfen, so wie auch die Darlehensgebarung, einer regelmäßigen 
Kontrolle durch den Prüfungsausschuss. 
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Weitere wesentliche Feststellungen  
 
Volksschule 
Die Gemeinde ist Schulerhalterin der Volksschule. Der Aufwand für die Schule, welcher aus 
allgemeinen Budgetmitteln zu finanzieren ist, stellt sich wie folgt dar: 

 
Beträge in Euro RA 2011 RA 2012 RA 2013 VA 2014 
Sachaufwand 59.356 114.840  131.401  93.200  
Ausgaben Gastschulbeiträge 14.087 14.490  7.556  10.000  
Einnahmen Gastschulbeiträge 5.941  3.612  20.752  9.000  

 
Aufgrund der Sanierung der Volksschule wurde die Liegenschaft mit April 2012 an die 
„Gemeinde-KG“ übertragen und somit fielen ab diesem Jahre entsprechende Mietzahlungen 
an. Weiters sind die Betriebskosten, in welche die Verwaltungskostenpauschale 
einzuberechnen ist, stark gestiegen. Nachstehend eine Aufstellung der entsprechenden 
Betriebskosten bzw. Mietzinsen und die Höhe der Verwaltungskostenpauschale in den 
Prüfungsjahren. 
 

Beträge in Euro RA 2011 RA 2012 RA 2013 VA 2014 
Betriebskosten für die Benützung der VS 7.233  19.415  39.890  25.195  
Verwaltungskostenpauschale  17.103  22.805  22.805  
Mietzins  8.265  13.521  9.200  
Ausgaben f. Strom, Brennstoffe 17.841  10.315   

 
Beim Vergleich der Marktgemeinde Pucking mit der Benchmark-Gemeinde laut Oö. BENKO 
im Bereich der Volksschule wurde festgestellt, dass der Sachaufwand auch nach Abzug der 
Miete und Verwaltungskostenpauschale um rund 39.000 Euro höher ist. Hohe Ausgaben 
verursachen die Leistungen für die Reinigung und die Betriebskosten. Im Finanzjahr 2013 
nehmen auch die Vergütungen von Verwaltungszweigen einen hohen Anteil ein. Diese 
entstanden durch die Mithilfe der Bauhofmitarbeiter bei der Gestaltung des Vorplatzes bei 
der Volksschule und die Ausmalung der Klassenzimmer.  
 
Für die Berechnung der Verwaltungskostenpauschale wurde irrtümlich anstatt der Nutzfläche 
von 4.374 m² die Kubatur von 7.017 m³ als Bemessungsgrundlage herangezogen. Dies 
wurde für das Rechnungsjahr 2015 bereits korrigiert.  
 
Seitens der Gemeinde ist die Rückverrechnung der aufgrund der falschen 
Bemessungsgrundlage zu hoch angesetzten Umsatzsteuer für die Jahre 2012 bis 2014 zu 
prüfen.   
 
Bei den Ausgaben scheinen Kosten von rund 2.500 Euro für Werk-, Bastel- und Kopierbedarf 
auf. Kostenbeiträge werden jedoch – aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates im März 
2008 - nicht eingehoben.  
 
Aufgrund der Finanzsituation der Gemeinde sollten wieder Materialbeiträge eingehoben 
werden. 
 
Die hohen Personalkosten im Jahre 2012 resultieren aus der durch die Pensionierung einer 
Bediensteten anfallenden Abfertigungszahlung und Auszahlung einer Jubiläumszuwendung.  
 
Für die Vermietung des Turnsaales der Volksschule an verschiedene Vereine sind im 
Finanzjahr 2013 Einnahmen in Höhe von 516 Euro eingegangen.  
 
Die Mieten sind zumindest in der Höhe zu verlangen, dass die variablen Kosten (zB. 
Energie, Reinigung) abgedeckt werden können. 
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Die augenscheinlich sehr hohen Betriebskosten werden auch durch den in einem Teil des 
Obergeschosses der Volksschule untergebrachten Pensionistenverein verursacht, welcher 
dort regelmäßig Treffs abhält.  
 
Bauhof 
Die Gebarung des Gemeindebauhofes wies in den vergangenen Jahren starke Abgänge auf. 
Lag der Abgang in den Jahren 2011 und 2012 bei einem Mittelwert von 39.100 Euro so stieg 
der Abgang im Jahr 2013 auf 67.780 Euro.  
 
Im Sinne einer annähernden Ausgaben- bzw. Kostenwahrheit sind bei den 
Bauhofvergütungen neben den Gesamtlohnkosten der Bauhofmitarbeiter und den 
errechneten Aufwendungen für den Fuhrpark auch die anfallenden Bauhofregiekosten 
(Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, sonstiger Betriebsaufwand etc.) zu berücksichtigen.  
 
Die Hauptursache für den höheren Abgang liegt bei den Personalkosten, welche vom Jahr 
2012 auf das Jahr 2013 um rund 30.200 Euro oder 20 % gestiegen sind. Zurückzuführen ist 
diese Steigerung auf die Aufnahme eines Facharbeiters bereits im August 2013 zum Zwecke 
der Einschulung und auch zur Abdeckung von Fehlstunden, obwohl der zu ersetzende 
Mitarbeiter erst mit 31.01.2014 in Pension ging. Weiters wurden im Jahre 2013 um 13.630 
Euro mehr für die Instandhaltung von Fahrzeugen ausgegeben. 
 
 
Winterdienst  
Der Winterdienst wird von der Gemeinde durchgeführt. Es stehen dafür ein Traktor (ICB), 
zwei Lastkraftwagen und ein Gehsteigtraktor zur Verfügung. Das 115 Kilometer lange 
Gemeindestraßen- und Güterwegenetz verursachte in den Jahren 2012 und 2013 einen 
Aufwand in Höhe von insgesamt 33.745 Euro (= 293 Euro je Kilometer) bzw. 43.087 Euro (= 
375 Euro je Kilometer). 
Die Kosten für den Winterdienst können in der Marktgemeinde Pucking als moderat 
bezeichnet werden.  
 
Feuerwehrwesen 
In den Jahren 2011 bis 2013 wurden von der Gemeinde für die zwei Freiwilligen 
Feuerwehren die in unten stehender Tabelle aufgeschlüsselten Ausgaben getätigt. 
 

Jahr Investitionen 
in Euro 

Instand- 
haltungen 

in Euro 

Sonstige 
Ausgaben 

in Euro 

Gesamt-
aufwand 
in Euro 

Einnahmen  
(ohne KTZ) 

in Euro 

*Nettokosten 
pro 

Einwohner 
in Euro 

RA 2011 11.157  7.425  3.532  38.662  376  9,9  
RA 2012 6.300  9.142  3.437  47.019  2.703  11,5  
RA 2013 7.336  10.264  3.606  46.868  5.547  10,7  
VA 2014 5.500  12.800  5.500  55.500  1.000  14,2  

*Berechnung Aufwand: Ausgaben exkl. Investitionen; ohne Darlehensrückz., Mieten für KG, Rücklagenbewegungen und 
Leasing für Immobilien abzüglich Einnahmen, Einwohner lt. Stichtag letzte GR-Wahl 
 
Die Nettokosten pro Einwohner liegen somit im Rahmen des Bezirksdurchschnittes welcher 
im Jahr 2011 bei 11,53 Euro und im Jahr 2012 bei 11,19 Euro lag. Im Jahr 2015 wird das 
neue Feuerwehrzughaus fertiggestellt und gleichzeitig erfolgt eine Zusammenlegung der 
beiden Feuerwehren.  
 
Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben 
Die Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben des Bürgermeisters sind laut den 
Rechnungsabschlüssen der Jahre 2011 bis 2013 jeweils innerhalb der gesetzlich 
vorgegebenen Höchstgrenzen (3 bzw. 1,5 von Tausend der veranschlagten ordentlichen 
Gesamtausgaben) beansprucht worden.  
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  2011 2012 2013 
Verfügungsmittel    
getätigte Ausgaben in Euro 7.185  7.011  9.416  
vom GR festgelegte Höchstgrenze in Euro 7.500  7.500  9.500  
gesetzliche Höchstgrenze in Euro 20.511  21.319  21.959  
% des möglichen Rahmens lt. GR 96 % 93 % 99 % 
Repräsentationsmittel    
getätigte Ausgaben in Euro  1.584  4.270  3.793  
vom GR festgelegte Höchstgrenze in Euro 4.500  4.500  4.500  
gesetzliche Höchstgrenze in Euro 10.255  10.660  10.980  
% des möglichen Rahmens lt. GR 35 % 95 % 84 % 

 
Bei einer stichprobenartigen Durchsicht von getätigten Zahlungen war festzustellen, dass 
Ausgaben von Verfügungsmitteln fallweise den Repräsentationsausgaben zugeordnet 
wurden. Als Repräsentationsausgaben sind jene Mittel anzusehen, die vom Bürgermeister 
für die Vertretung der Gemeinde nach außen bei Empfängen und ähnlichen Veranstaltungen 
mit  vorwiegend kommunalpolitischer Bedeutung (z.B. Feiern, Festlichkeiten, Begräbnissen, 
Staatsfeiertag, Gemeindejubiläen, etc.) verwendet werden können. Die Verfügungsmittel 
stehen dem Bürgermeister zur Leistung von nur geringfügigen Ausgaben, die der Art nach im 
ordentlichen Voranschlag nicht aufscheinen, aber auch der Erfüllung von 
Gemeindeaufgaben dienen, zur Verfügung. Vor ihrer Inanspruchnahme ist kein Beschluss 
eines Kollegialorgans einzuholen. 
 
Rücklagen 
Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich wie folgt dar, wobei jeweils der Endstand des 
Haushaltsjahres angeführt ist:  

 
Bezeichnung der Rücklage in Euro RA 2011 RA 2012 RA 2013 
Volksschulsanierung  250.000 0 0 
Wasserversorgung 100.283 60.055 60.055 
Spielplatz Krabbelgruppe Spektrum 0 15.000 0  
Straßenbeleuchtung 0 30.000 29.794  
Büroumbau 0 0 23.790  
Annuitätenrücklage Kanal 43.379 15.728 15.728  
Tilgungsrücklage Kanal § 18 1.104.627 713.909 532.629  
Wasserversorgung lt. ROG 128.881 125.396 121.539  
Abwasserversorgung lt. ROG 230.353 225.543 222.068  
Rücklage Charityfond 4.103 5.178 6.376  
Gesamt: 1.861.626 1.190.809 1.011.979  

 
Zum Rücklagenstand des Rechnungsabschlusses 2013 ist festzuhalten, dass der 
„Gemeinde-KG“ aus der „Tilgungsrücklage Kanal § 18“ ein inneres Darlehen in Höhe von 
400.000 Euro zur Verfügung gestellt wurde. Inklusive dieses Betrages beläuft sich der 
gesamte Rücklagenstand somit auf 1.411.979 Euro. 
 
Im Voranschlag 2014 sind nachstehende Zu- und Abgänge veranschlagt: 
 
Rücklage in Euro Zugang Abgang 
Wasserversorgung    51.400  
Annuitätenrücklage Kanal  15.700  
Tilgungsrücklage Kanal § 18 131.400 288.900  
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Im Beobachtungszeitraum wurden die aus zweckgebundenen Rücklagen entnommenen 
Mittel ihrer Zweckwidmung entsprechend im außerordentlichen Haushalt investiv verwendet. 
 
Förderungen / Subventionen 
Mit Erlass Gem-310001/1159-2005-Sl/Dr vom 10. November 2005 wurde den Gemeinden 
eine Obergrenze von 15 Euro (ab 01.01.2015 18 Euro) pro Einwohner für Förderungen, 
Subventionen, Beihilfen usw. vorgegeben. Bei 3.844 Einwohnern (Stichtag letzte 
Gemeinderatswahl  2009) können somit insgesamt höchstens 57.660 Euro für diese Zwecke 
verwendet werden. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, lagen die freiwilligen 
Ausgaben ohne Sachzwang in den Prüfjahren 2011 und 2013 über dem vorgegebenen 
Höchstrahmen, auch der Voranschlag 2014 weist eine höhere Veranschlagung aus. 
 

Beträge in Euro RA 2011 RA 2012 RA 2013 VA 2014 
Freiwillige Ausgaben ohne Sachzwang 59.851 53.272  64.146  66.700  
Einwohner lt. Stichtag GR-Wahl 2009 3.844 3.844 3.844 3.844  
Freiwillige Ausgaben pro Einwohner 15,57  13,86  16,69  17,35  

 
Auf die Richtlinien betreffend Gemeindeförderungen (Gem-310001/1159-05 vom 
10.11.2005) wird nachdrücklich hingewiesen, da der mit den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit vereinbare Betrag von maximal 15 Euro 
je Einwohner teilweise überschritten wurde.  
 
Die Förderungen sind auf ihre Wirkungsorientierung und soziale Notwendigkeit laufend zu 
überprüfen. Förderungen ohne Verwendungsnachweis haben zu unterbleiben, Doppel- und 
Mehrfachförderungen sind zu vermeiden. Der ab 01.01.2015 geltende Rahmen von 18 Euro 
ist unbedingt einzuhalten. 
 
Kassenführung und Buchungsbelege 
Im Rahmen der Gebarungsprüfung wurde am 26.01.2015 eine unvermutete Prüfung der 
Barkasse durchgeführt. Der Ist-Bestand in der Barkasse entsprach dem Soll-Bestand laut 
Kassenbuch und zeigte sich somit kein Grund für eine Beanstandung.  
 
Bei stichprobenartiger Durchsicht von Zahlungsbelegen konnte festgestellt werden, dass der 
Zahlungsvollzug rasch und sorgfältig erfolgte, die Zahlungsziele eingehalten wurden und 
eventuell gewährte Skontoabzüge Berücksichtigung fanden. Die Belegablage ist ordentlich 
und übersichtlich geführt. Ein- bzw. Auszahlungsanordnungen enthielten alle notwendigen 
Daten und waren mit den erforderlichen Unterschriften versehen.  
Festzustellen war, dass in einem Fall der Bürgermeister selbst der Empfänger einer 
Barauszahlung war und auch die Auszahlungsanordnung unterfertigt hat.  
 
Ist der Bürgermeister Empfänger der Barauszahlung, darf dieser die Auszahlungsanordnung 
als Anweisungsberechtigter nicht selbst unterfertigen, weil Befangenheit vorliegt. In diesen 
Fällen muss der Vizebürgermeister als Anweisungsberechtigter unterschreiben.  
 
Kontierung 
Unter dem Ansatz 091 sind Kursbeiträge für Bedienstete auf dem Posten 590000 anstelle 
728000 verbucht. 
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Infrastruktur 
 
Amtshaus 
Das Amtshaus ermöglicht eine zweckdienliche Nutzung. Im Obergeschoss war kurzfristig bis 
Sommer 2014 eine Kindergartengruppe eingerichtet. Diese freigewordenen Räume werden 
in Zukunft – wie der gesamte 1. Stock – als Büroräume bzw. Sitzungsräume Verwendung 
finden und es kann daher das Platzangebot für die nächsten Jahre als ausreichend 
angesehen werden. Das Erdgeschoss – in welchem sich das Bürgerservice, das Büro des 
Bürgermeisters und des Amtsleiters befinden - ist barrierefrei erreichbar. Die Buchhaltung 
und das Bauamt liegen im 1. Stock.  
 
Bauhof 
Das Bauhofgebäude wurde im Jahre 1991, gemeinsam mit dem Feuerwehrdepot der 
Freiwilligen Feuerwehr Pucking, errichtet. Das Gebäude beinhaltet eine Werkstatt mit drei 
Garagen sowie ein Büro samt Aufenthaltsraum und Sanitäreinrichtungen für das Personal. 
Nach Übersiedlung der Feuerwehr in das neue Gebäude wird das Grundstück vom Bauhof 
alleine genützt, das Platzangebot ist damit dann als sehr gut einzustufen.  Das Mietobjekt 
ganz oder teilweise weiterzuvermieten, ist aufgrund des Mietvertrages nicht gestattet. 
 
Kinderbetreuung 
Die vier Gruppen des Kindergarten I sind in einem Gebäude gegenüber dem Gemeindeamt 
untergebracht. Der Kindergarten II mit seinen zwei Gruppen ist im Spektrum 
(Mehrzweckhalle) situiert. Dieses Gebäude wurde im Jahr 2004 in Betrieb genommen. Die 
zwei Krabbelstubengruppen sind ebenfalls in verschiedenen Gebäuden und zwar im 
Spektrum und in der Volksschule untergebracht. Auf die mit der räumlichen Aufsplitterung 
verbundenen Probleme und auf mögliche Maßnahmen wurde bei den Einrichtungen bereits 
eingegangen.  
 
Volksschule 
Die Gebäudehülle der Volksschule wurde im Jahr 2012 saniert. Neben den acht 
Schulklassen ist auch eine Krabbelstubengruppe untergebracht. Nachdem die 
Volksschulkinder den Turnsaal im Spektrum nutzen, wird der alte Turnsaal an verschiedene 
Vereine vermietet. Ein Teil des ersten Stockwerkes steht den Pensionistenvereinen zur 
Verfügung, zuvor wurden diese vom Musikverein genützt. 
 
Spektrum 
In diesem Mehrzweckgebäude, welches im Jahr 2004 eröffnet wurde, sind 
Kinderbetreuungseinrichtungen, die Gemeindebücherei, der Musikverein und Sitzungsräume 
unterbracht. Überwiegend wird die Mehrzweckhalle als Turnsaal bzw. Sporthalle für diverse 
Vereine genutzt. Für Veranstaltungen steht eine entsprechende technische Infrastruktur zur 
Verfügung.  
 
Freizeitgestaltung 
Ein Naherholungsgebiet stellt der Puckinger See dar. In der Nähe des Sees befinden sich 
ein Fußballplatz, Stockbahnen und ein Beachvolleyballplatz. Weiters ist in Pucking auch ein 
Tennisverein beheimatet. 
 
Schwerpunkte der Investitionstätigkeit der letzten Jahre 
Im außerordentlichen Haushalt lag der Schwerpunkt im Straßenbau. Die Sanierung der 
Volksschule und der Neubau des Feuerwehrhauses wurden durch die KG durchgeführt.   
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„Gemeinde-KG“ 
 
Die Kommanditgesellschaft „Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde 
Pucking & Co KG“ wurde am 05.10.2011 in das Firmenbuch eingetragen. Zweck der KG war 
die Lukrierung von Steuervorteilen im Zusammenhang mit kommunalen Investitionen, diese 
Möglichkeit wurde aber durch eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Jahre 2012 
stark eingeschränkt. Das 1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, legte fest, dass eine 
Option zur Steuerpflicht bei Vermietung und Verpachtung von Grundstücken nur zulässig ist, 
wenn der Mieter nahezu ausschließlich zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Diese 
Bestimmung ist auf Miet- und Pachtverhältnisse anzuwenden, die nach dem 31.08.2012 
beginnen, sofern mit der Errichtung des Gebäudes durch den Unternehmer nicht bereits vor 
dem 01.09.2012 begonnen wurde.   
 
An die KG übertrug die Gemeinde die Liegenschaft mit der Volksschule, ein weiteres 
Grundstück für die Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses wurde bereits von der KG 
angekauft. Mit der Errichtung des Feuerwehrhauses konnte aber nicht mehr vor dem 
Stichtag 01.09.2012 begonnen werden.  
 
In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 27.11.2012 wurde darüber beraten, ob das 
Bauvorhaben Feuerwehrhaus über die Gemeinde abgewickelt werden sollte, weil kein 
Vorsteuerabzug mehr möglich war. Der Gemeindevorstand hat jedoch einstimmig 
beschlossen, dass der Neubau über die KG erfolgen soll. Auch im Gemeinderat wurde am 
11.12.2012 einstimmig beschlossen, dass das Bauprojekt von der KG durchzuführen ist.  
 
Diese Entscheidung ist nur bedingt nachvollziehbar, weil aus den Protokollen nicht ersichtlich 
ist, ob ein fundierter Vergleich der Kosten erfolgte. Der mit der Vermietung verbundene 
Aufwand verbleibt bei der Gemeinde. Eine Rückübertragung der Liegenschaft scheint zum 
jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Fertigstellung des Gebäudes und der damit verbundenen 
hohen Grunderwerbsteuer unwirtschaftlich.  
 
In Zukunft sollten bei derartigen Beschlüssen von Gemeindegremien auch die 
wirtschaftlichen Grundlagen für die Entscheidung ersichtlich sein.    
 
Kamerale Abschlüsse der KG 
Der Rechnungsabschluss des Gründungsjahres 2011 zeigt keine nennenswerten 
Bewegungen. Im außerordentlichen Haushalt der KG wurde von der Gemeinde für das 
Vorhaben „Sanierung Volksschule“ eine Transferzahlung in Höhe von 100.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. Finanziert wurde diese Zahlung seitens der Gemeinde aus dem 
ordentlichen Haushalt. Investive Ausgaben wurden seitens der KG nicht getätigt. Zur 
Sicherung der allgemeinen Liquidität wurde der KG seitens der Gemeinde weiters ein 
allgemeiner Zuschuss von 7.000 Euro zur Verfügung gestellt.  
 
Im Rechnungsabschluss 2012 der KG ist im ordentlichen Haushalt die Gebarung betreffend 
die Vermietung der Volksschule an die Gemeinde dargestellt. Im Wesentlichen stehen die 
Einnahmen aus Vermietung und Betriebskostenersätzen den Ausgaben für den Betrieb und 
die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen gegenüber. Ein Bedarf für einen 
Liquiditätszuschuss war nicht gegeben. Im außerordentlichen Vorhaben „Errichtung 
Feuerwehrgebäude“ wurden für den Ankauf des Grundstückes und für die Planung rund 
305.000 Euro ausgegeben. Zur vorläufigen Bedeckung dieser Ausgaben stellte die 
Gemeinde der KG ein inneres Darlehen in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung, welches 
die Gemeinde aus der zweckgebundenen Kanalrücklage finanzierte.  
 
Zur Sanierung der Volksschule wurden rund 580.000 Euro ausgegeben, neben den bereits 
erwähnten 100.000 Euro aus 2011 konnte die Gemeinde einen weiteren Beitrag von 250.000 
Euro zuschießen, der aus einer bereits gebildeten Rücklage entnommen wurde. Durch ein 
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von der Gemeinde der KG zur Verfügung gestelltes inneres Darlehen zur 
Zwischenfinanzierung der VS-Sanierung weist der außerordentliche Haushalt der KG einen 
Soll-Überschuss in Höhe von 214.171 Euro auf. Insgesamt wurden der KG aus der 
Kanalrücklage zum Jahresende 2012 510.000 Euro als inneres Darlehen zur Verfügung 
gestellt.    
 
Im ordentlichen Haushalt des Rechnungsabschlusses 2013 der KG ist ein Gewinn in Höhe 
von 11.893 Euro ausgewiesen, ein allgemeiner Liquiditätszuschuss der Gemeinde somit 
konsequenterweise nicht notwendig. Beim außerordentlichen Vorhaben „Errichtung 
Feuerwehrgebäude“ ist nach einer weiteren Kapitaltransferzahlung der Gemeinde in Höhe 
von 156.000 Euro zum Jahresende 2013 ein Soll-Abgang in Höhe von 222.474 Euro 
ersichtlich. Beim Vorhaben „Sanierung Volksschule“ beträgt der Soll-Abgang 54.963 Euro. 
Infolge der zugewiesenen inneren Darlehen sowie des Überschusses auf dem Kapitalkonto 
beträgt der Soll-Überschuss insgesamt 179.075 Euro. Zu diesem Soll-Überschuss ist 
festzuhalten, dass die KG der Gemeinde die Rückzahlung des inneren Darlehens aus der 
Kanalrücklage schuldet, der offene Betrag belief sich zum Jahresende 2013 auf 400.000 
Euro.   
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Außerordentlicher Haushalt 
 
Allgemeines 
Der außerordentliche Haushalt des Rechnungsabschlusses 2013 verzeichnete bei Soll- 
Einnahmen in Höhe von 1.860.061 Euro und Soll-Ausgaben in Höhe von 2.594.615 Euro 
einen Abgang von 734.554 Euro. Bereits im Zuge der Rechnungsabschlüsse der Jahre 2011 
und 2012 waren hohe Fehlbeträge von 562.861 bzw. 760.854 Euro zu verzeichnen.  
 
Übersicht über die Vorhaben mit Fehlbeträgen und Überschüssen im 
Rechnungsabschluss 2013: 
 
Vorhaben in Euro Soll–Überschuss  Soll-Abgang 
Bau Feuerwehrhaus der FF 
Pucking/Hasenufer  

 37.445  

Errichtung einer 
Krabbelstube/KG Zubau 

 430.039  

Ausbau von Straßen ab 2005  138.265  
Straßenbauprogramm 13/14  37.911  
Zwischenfinanzierung 
Straßenbau 13/14 

80.000   

Geh- und Radweg Pucking 
Ost/Hasenufer 

 167.005  

Güterweg Prassner  3.890  
Summen 80.000  814.555  
Saldo (Soll-Abgang) - 734.555  

 
Der Aufsichtsbehörde ist bis 31.12.2015 ein Konzept zur Bereinigung der Finanzierungslücke 
im außerordentlichen Haushalt vorzulegen. Dieses Konzept hat zu enthalten, mit welchen 
Mitteln die Gemeinde in welchem Zeitraum die Fehlbeträge der einzelnen Vorhaben 
ausfinanzieren will. 
 
Vorhaben: 
 
Bau Feuerwehrhaus: 
Bereits im Haushaltsjahr 2012 wurden für Planungen und Grundstückskosten 37.445 Euro 
ausgegeben, diese Kosten wurden aufgrund der damals unklaren Rechtslage nach 
Inkrafttreten des Stabilitätsgesetzes 2012 bei der Gemeinde verbucht, obwohl der Bau selbst 
von der KG abgewickelt wurde. Diese Ausgaben sollen jedoch von der KG übernommen 
werden.  
 
Die Kostenübernahme durch die „Gemeinde-KG“ und dadurch die Ausfinanzierung dieses 
Fehlbetrages im Gemeindehaushalt ist unter Beachtung von steuerlichen Aspekten 
umgehend abzuwickeln, da die Ausgabe dem Projekt des Feuerwehrhauses in der KG 
zuzurechnen ist.  
 
Errichtung einer Krabbelstube/KG Zubau: 
Bereits im Haushaltsjahr 2010 wurde ein an das Spektrum angrenzendes Grundstück von 
der Gemeinde angekauft, um dort einen Zubau errichten zu können. Eine gesicherte 
Finanzierung für diese Investition war zum Zeitpunkt des Kaufes nicht gegeben. Auch aktuell 
ist noch völlig unklar, wie der Fehlbetrag bedeckt werden soll. Die Gemeinde verweist auf 
den Umstand, dass nach den Prognosen über den zukünftigen Bedarf ein weiterer Ausbau 
der Kinderbetreuung notwendig sein wird und der Ankauf des Grundstückes von 
entscheidender Bedeutung gewesen sei, um die Option eines Zubaues aufrechterhalten zu 
können.  
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Die Motive der Gemeinde, das zentral im Bereich des Spektrums und des Gemeindeamtes 
gelegene Grundstück anzukaufen und sich somit Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern, sind 
grundsätzlich nachvollziehbar. Dies vermag jedoch das Dilemma der fehlenden Finanzierung 
nicht zu lösen und muss nun die Ausfinanzierung des hohen Fehlbetrages in Angriff 
genommen werden. Freie Mittel aus Haushaltsüberschüssen und allfällige Erlöse aus 
möglichen Grundstücksveräußerungen sind zur Bedeckung vorzusehen.  
  
Ausbau von Straßen ab 2005: 
Dieses Straßenbauprogramm dauerte bis zum Jahr 2012. Zum Rechnungsabschluss 2012  
beliefen sich die gesamten Ausgaben auf 584.784 Euro. Aus Rücklagenentnahmen, 
Landeszahlungen, Interessentenbeiträgen und Aufschließungsbeiträgen konnten an 
Einnahmen lediglich 432.363 Euro gewonnen werden, sodass sich ein Soll-Abgang in Höhe 
von 152.421 Euro ergab. Dieser Soll-Abgang wurde im Haushaltsjahr 2013 durch die weitere 
Zuführung von Interessenten- und Aufschließungsbeiträgen auf 138.265 Euro gesenkt. Die 
weitere Ausfinanzierung wird durch Anteilsbeiträge aus dem ordentlichen Haushalt erfolgen 
müssen.  
 
Neue Straßenbauvorhaben sind grundsätzlich zurückzustellen und die Ausfinanzierung 
dieses Projektes ist sicherzustellen. 
 
Geh- und Radweg Pucking Ost/Hasenufer: 
Nach der Endabrechnung fielen Gesamtkosten in Höhe von 1.301.984 Euro an. Die laut 
Finanzierungsplan IKD(Gem)-311183/286-2009-Bl vom 22.09.2009 vorgesehenen Ausgaben 
wurden damit um 76.984 Euro überschritten. Seitens der Gemeinde wurde dies mit einer aus 
Sicherheitsgründen unbedingt erforderlichen geänderten Ausführung begründet. Die 
Finanzierung ist offen.  
 
Ausfinanzierung und Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
Der zum Rechnungsabschluss 2013 hohe Rücklagenstand von 1.011.979 Euro ermöglichte 
die Zwischenfinanzierung des Soll-Abganges im außerordentlichen Haushalt. Diese 
Rücklagen sind aber überwiegend gesetzlich zweckgewidmet und werden zur Bedeckung 
von Ausgaben des Siedlungswasserbaues laufend herangezogen werden müssen. Es ist 
also absehbar, dass in Zukunft vermehrt Kassenkreditzinsen anfallen und mittelfristig die 
Liquidität der Gemeinde beeinträchtig scheint, wenn hier nicht energisch gegengesteuert 
wird.   
 
Die Gemeinde muss der Ausfinanzierung der oben angeführten und bereits 
abgeschlossenen außerordentlichen Vorhaben oberste Priorität einräumen. Neue 
Investitionen können derzeit nicht begonnen werden, da allfällige Anteilsbeiträge aus dem 
ordentlichen Haushalt zur Bedeckung der Fehlbeträge herangezogen werden müssen. Nach 
der derzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird dies ohnehin mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen.  
 
Die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften sind in Zukunft strikt zu beachten. 
Gemäß § 80 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 dürfen Vorhaben nur begonnen und 
fortgeführt werden, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind.  
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Detaillierte Feststellungen zu einzelnen ao. Vorhaben 
 
Straßenbauprogramm 2013/2014 
Laut Finanzierungsplan IKD-2013-232744/4 vom 12.07.2013 sollten die in den 
Haushaltsjahren 2013 und 2014 vorgesehenen Straßenbauinvestitionen in Höhe von 
600.000 Euro wie folgt bedeckt werden: 
  
Finanzierungsmittel in Euro 2013 2014 2015 Gesamt 
Interessentenbeitrag  20.000   20.000  
Bankdarlehen 293.000   293.000 
LZ, Brückenbau 33.500  33.500   67.000  
LZ, Straßenbau 40.000  40.000  40.000  120.000  
BZ-Mittel 20.000  40.000  40.000  100.000  
 386.500  133.500  80.000  600.000  

 
Die Gebarung dieses Vorhabens stellt sich zum Jahresende 2014 wie folgt dar: 
 
Beträge in Euro 2013 2014 Gesamt 
Einnahmen 365.678  112.832  478.510  
Ausgaben 403.589  138.717  542.306  
Ergebnis -37.911  -25.885  -63.796 

 
Das im oben angeführten Finanzierungsplan ersichtliche Bankdarlehen in Höhe von 293.000 
Euro wurde im Finanzjahr 2013 bereits realisiert. Trotz deutlich höherer Einnahmen als 
vorgesehen ist zum Ende des Finanzjahres 2014 ein Fehlbetrag festzustellen, der aber mit 
den Zuschüssen für 2015 bedeckt werden könnte.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.03.2013 das Straßenbauprogramm mit einem 
Investitionsvolumen von 792.500 Euro beschlossen. Eine Finanzierung dieses Volumens ist 
aufgrund der Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushaltes unrealistisch.  
 
Zukünftig ist der Umfang des Straßenbauprogrammes auf die Leistbarkeit abzustimmen bzw. 
muss der Straßenbau aufgrund der prioritären Ausfinanzierung der bestehenden Fehlbeträge 
auf ein unbedingt notwendiges Ausmaß zurückgefahren werden.  
 
Der Auftrag für die Durchführung der Straßenbauarbeiten wurde vom Gemeinderat in der 
Sitzung am 19.03.2013 als Folgeauftrag an jenes Unternehmen vergeben, welches im 
Herbst 2012 bei einer Ausschreibung als Bestbieter hervorging und welches auch bei der 
Straßenreparatur nach dem Kanalbau den Zuschlag erhalten hat.  
 
Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 25.03.2014 wurde im Amtsbericht festgehalten, 
dass im Budget für den Straßenbau 182.000 Euro (abzüglich Brückenbau) zur Verfügung 
stehen. Mit diesen Mitteln sollten bei näher bezeichneten Straßen im Gemeindegebiet 
Sanierungen und andere Maßnahmen finanziert werden. Die Vergabe der 
Straßenbauarbeiten sollte als Folgeauftrag wiederum an das oben angeführte Unternehmen 
zu den Einheitspreisen des Vorjahres erfolgen.  
 
Die Vergabe eines Folgeauftrages bei neuen Bauleistungen, die eine der Wiederholung 
gleichartiger Bauleistungen bestehen, an den Unternehmer, der den ersten Auftrag erhalten 
hat, ist nur in den engen Grenzen des § 28 Abs. 2 Z. 5 Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 
2006) zulässig. 
  
Eine fortlaufende direkte Vergabe an das Straßenbauunternehmen über zwei Jahre 
widerspricht den Bestimmungen des Vergaberechtes. Die Gemeinde wird hinsichtlich der 
Straßenbauarbeiten nach dem Straßenbauprogramm 2015 ein Verfahren nach dem 
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Bundesvergabegesetz 2006 durchführen müssen. Hinzuweisen ist noch auf die Möglichkeit 
der Einholung verbindlicher Vergleichsangebote zum Zweck der Markterkundung im Rahmen 
einer Direktvergabe, welche nach der derzeit geltenden SchwellenwerteVO 2012 bis zu 
einem geschätztem Auftragswert von 100.000 Euro möglich ist. Bei einer Einholung solcher 
Vergleichsangebote ist aber auf die Direktvergabe deutlich hinzuweisen, um eine klare 
Unterscheidung zu anderen Vergabeverfahren sicherzustellen.      
 
Vergaberechtliche Bestimmungen sind zukünftig zu beachten.  
 
Nach einer schriftlichen Mitteilung des Straßenbaureferenten soll das Straßenbauprogramm 
2013/2014 bis zum Jahr 2016 weiterlaufen und wurden entsprechende Landesbeiträge 
zugesagt.  
 
Der derzeit vorliegende Finanzierungsplan ist zu überarbeiten und ehestmöglich zur 
neuerlichen Genehmigung einzureichen. Allfällige Anteilsbeträge aus dem ordentlichen 
Haushalt der Gemeinde sind auf realistische Summen zu beschränken.  
 
 
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehren Pucking 
und Hasenufer durch die „Gemeinde-KG“ 
Bereits seit einigen Jahren beschäftigte sich die Gemeinde aufgrund des nicht mehr 
zeitgemäßen und sanierungsbedürftigem Zustandes des Feuerwehrzeughauses der FF 
Hasenufer mit der Frage eines Neubaus inklusive gemeinsamer Nutzung mit der FF Pucking.  
 
Wie bereits im Abschnitt über die „Gemeinde-KG“ angeführt, wurde das Bauvorhaben über 
die Kommanditgesellschaft abgewickelt, obwohl kein Vorsteuerabzug mehr möglich ist. Der 
Finanzierungsplan der Direktion Inneres und Kommunales vom 11.03.2013, IKD(Gem)-
311183/330-2013, sieht eine Investitionssumme von 2.481.986 Euro vor, welche wie folgt 
aufgebracht werden soll:   
 
Bezeichnung 
Finanzierungsmittel in Euro 

2013 2014 2015 2016 Gesamt  

Anteilsbetrag o. H. 131.000  100.000  100.000  100.968  431.968  
FF Eigenleistung 25.000  25.000  25.000  25.000  100.000  
Bedarfszuweisung  650.000  650.000  650.000  1.950.000  
Summe in Euro 156.000  775.000  775.000  775.968  2.481.968  

 
Das Grundstück konnte im Haushaltsjahr 2012 angekauft werden. Nach Durchführung des 
Kostendämpfungsverfahren wurde seitens der Direktion Inneres und Kommunales der 
Gesamtkostenrahmen in Höhe von 2.481.000 Euro inklusive der Kosten für das Grundstück 
anerkannt. Zum Ende des Prüfungszeitraumes im Jänner 2015 war das Gebäude außen 
fertiggestellt und der Innenausbau im Gange.   
 
Die Rechnungsabschlüsse der KG zeigen folgende Einnahmen und Ausgaben (Daten 2014 
laut Kontoblätter, da noch kein Rechnungsabschluss vorliegt):  
 
 
Beträge in Euro 2011 2012 2013 2014 Gesamt 
Einnahmen  2.458  156.000  775.000  933.458  
Ausgaben 2.458  304.483  73.992  1.185.743  1.566.676  
Ergebnis -2.458  -304.483  82.008  -410.743  -633.218  

 
Zum Jahresende 2014 ergibt sich somit eine beträchtliche Finanzierungslücke, die mit dem 
Einlangen der öffentlichen Zuschüsse für 2015 zu schließen sein wird.  
 



 51

Für die Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen hat die „Gemeinde-KG“ ein Darlehen mit 
einem Rahmen von bis zu 2.000.000 Euro aufgenommen. Ordnungsgemäß wurden fünf 
Banken um Angebotslegung ersucht, der Bestbieter erhielt den Zuschlag. Die notwendige 
aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haftungsübernahme durch die Gemeinde liegt auf. 
Zum Jahresende 2014 wurden vom Darlehensrahmen 280.000 Euro in Anspruch 
genommen.  
 
Die Gemeinde hat einen geladenen Architekturwettbewerb durchgeführt und wurde aus den 
zwölf eingereichten Projekten von der Jury das Siegerprojekt ermittelt. Der beauftragte 
Architekt hat neben der  Bauoberleitung auch die örtliche Bauaufsicht sowie die Planung der 
technischen Infrastruktur mit Ausschreibung und Vergabe der Gewerke übernommen bzw. 
an Subunternehmer weitergegeben.   
 
Der Gemeinderat hat die in § 43 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 normierte 
Möglichkeit, das ihm zustehende Beschlussrecht bei Abwicklung des gegenständlichen 
Bauvorhabens dem Gemeindevorstand zu übertragen, genutzt und eine entsprechende 
Verordnung beschlossen.  
 
Eine stichprobenartige Überprüfung zeigte, dass die notwendigen Beschlüsse der Gemeinde 
vorliegen und die Auftragsvergaben nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten korrekt erfolgten. 
Nach Angabe der Gemeinde liegt das Bauvorhaben derzeit im vorgegebenen 
Kostenrahmen. Der oben angeführte Gesamtkostenrahmen ist strikt einzuhalten, da der 
außerordentliche Haushalt bereits einen hohen Fehlbetrag aufweist und eine weitere 
Belastung nicht finanzierbar ist.  
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Hinweise zur Konsolidierung 
 
Marktgemeinde Pucking - Hinweise zur Konsolidierung 
Einnahmen- bzw. Sparpotenzial laut Bericht. Konsolidierung 

Materie Unterkategorie Vorschlag 
Bericht 
Seite 

einmalig 
Euro 

jährlich 
Euro 

Personal Verwaltung 

Reduzierung der Dienstvergütung 
für EDV-Koordinatoren auf die 
gesetzlich Höhe 22  880 

 Bauhof Einsparung einer Personaleinheit 23  40.000 
Öffentliche 
Einrichtungen Abfallgebühren 

Einsparungen bei den Ausgaben - 
Kostendeckung 26  24.000 

 Kindergarten 
Lösung der Raumproblematik mit 
Zusammenlegung von Gruppen 29  20.000 

 Kindergartentransport 
Einhebung eines 
ausgabendeckenden Tarifs 30   10.000  

  Krabbelstube 
Zusammenführung der beiden 
Gruppen 32    12.000  

 Schülerhort Höhere Elternbeiträge 34  10.000 

  Ausspeisung 
Anhebung der Portionspreise - 
Kostendeckung 36    15.000  

      Summe 0 131.880  
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Schlussbemerkung 
 
Die Arbeiten am Gemeindeamt werden von den Bediensteten mit großer Sorgfalt 
wahrgenommen. Die zur Prüfung benötigten Unterlagen wurden umgehend vorgelegt und 
erforderliche Auskünfte wurden gerne und umfassend gegeben.  
 
Die Grundsätze der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit wurden weitgehend 
beachtet.  
 
Für die konstruktive Zusammenarbeit im Laufe der Prüfung wird ein besonderer Dank 
ausgesprochen. 
 
In der am 13.07.2015 mit dem Bürgermeister, dem Amtsleiter und der Leiterin der 
Finanzabteilung durchgeführten Schlussbesprechung wurde den Teilnehmern der 
gegenständliche Gebarungsprüfbericht mit den getroffenen Prüfungsfeststellungen zur 
Kenntnis gebracht. 
 
 
Linz, am 15.07.2015 
 
 
Der Bezirkshauptmann:       Die Prüfer: 
 
 
Mag. Manfred Hageneder, PMM      Wolfgang Eichinger 

Gabriela Pils 


